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Bei der Veranstaltung wird das 2G-Optionsmodell nach der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg angewandt. Zutritt 
haben nur Personen, die einen vollständigen Impfschutz oder die vollständige Genesung einer Covid-19 Erkrankung nachweisen 
können. Ein entsprechender Nachweis ist bei Zutritt vorzulegen. Für Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
gelten keine Beschränkungen. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre, die regelmäßig in der Schule getestet werden, ha-
ben unter Vorlage eines Schülerausweises Zutritt zur Veranstaltung. Es besteht die Pflicht zur Kontaktdatenerfassung. Die Maske darf 
erst am Sitzplatz abgenommen werden.

Einladung zur Herbstfeier
des Obst- und Gartenbauvereins 

Herbrechtingen e.V. 

Sonntag, 07. November 2021 
14:00 Uhr Bibrishalle (Saaleröffnung 13:30)

Kaffee, Kuchen und Vesper

Ehrungen 

Musikalische Unterhaltung durch Roland Grebhan

Blumenschmuckwettbewerb - Preisverleihung
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Es ist was los  ES IST WAS LOS

Führungen am 
Sonntag, 07. November 2021

in Herbrechtingen

Klosterführung
Uhrzeit: 14.30 Uhr

Treffpunkt: Eingangsbereich  
 des Klosters

Führung: Peter Koptisch

Teilnahme: kostenlos

Zum Besuch der Führungen sind Sie herzlich eingeladen. 
Es gilt die 3G-Plus Regel.

Ihre Stadtverwaltung Herbrechtingen

2. Online-Konzert
Schülerinnen und Schüler der städtischen 

Musikschule präsentieren ihr Können.

Sonntag, 07. November 2021, 
18.30 Uhr
- Livestream -

Das Konzert steht auch nach dem Stream noch 
weiter auf der Homepage zu Verfügung.
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Städtische Musikschule Herbrechtingen

Die Straßenreinigung wird in 
Herbrechtingen und in allen 
Teilorten in der Woche vom 
08. November 2021 
bis 12. November 2021
durchgeführt.

Bitte parken Sie Ihr Fahrzeug möglichst 
nicht am Straßenrand, damit eine sinnvolle 
und ordentliche Reinigung erfolgen kann.

Straßenreinigung

Foto: Anneliese Patzer
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DIREKTER KONTAKT ZUM ABO-SERVICE 
DER BUIGEN-RUNDSCHAU.

Kontakt: Karin Mauthner, Tel. 07324/955-2201

E-Mail: anzeigen-br@herbrechtingen.de

Absage der Lokalschau / 
Kleintierschau 

am 13. und 14. November 2021

Leider müssen wir die diesjährige 
Lokalschau absagen.

Wir bitten um Ihr Verständnis.

Kleintierzüchter-Verein Z 420
Bolheim e.V.

VOLKSHOCHSCHULE
HERBRECHTINGEN

Wurzeln und ihre Wirkung
Ulrich Trittler

Samstag, 
13. November 2021,
15.00 – 16.30 Uhr,
Treffpunkt: 
Trittlers Apothekergarten, 
Lange Str. 37

Foto: Wurzel der Nachtkerze, auch Schinkenwurzel aufgrund 
der rötlichen Farbe genannt.

Der Kurs ist kostenlos, eine Anmeldung ist zwingend nötig!

Anmeldung unter: Tel. 07324 955-1360 oder 
vhs@kulturzentrum-kloster.de

Herzliche Einladung:

STADTBÜCHEREI
HERBRECHTINGEN

Live-Hörspiel „Tannöd“ mit 
Johanna Bittenbinder und 
Heinz-Josef Braun und dem Art 
Ensemble of Passau

Mittwoch, 
10. November 2021, 19.00 Uhr, 
VVK: 19,00 € (AK: 23,00 €), Bürgersaal
Live-Hörspiel „Tannöd“ mit Johanna Bittenbinder 
und Heinz-Josef Braun und dem Art Ensemble of 
Passau

Karten gibt es direkt 
in der Stadtbücherei, 
Tel. 08324/9551351; 
bei der Buchhandlung 
Konold HDH, 
Tel. 08321/-23560; 
online beim Ticketshop im Pressehaus HDH oder bei 
www.xaverticket.de VVK 12,00 E / AK 15,00 E

„Tannöd“ von Andrea Maria Schenkel, ist die fesselnde Geschichte 
eines authentischen Kriminalfalles, der bis zum heutigen Tage un-
geklärt ist. Auf einem Einödhof werden sechs Mordopfer entdeckt, 
die mit einer Spitzhacke schrecklich zugerichtet wurden. Auf der 
Basis von Zeugenprotokollen der Nachbarn, der abergläubischen 
Pfarrersköchin, des verschlagenen Gelegenheitsdiebes Mich, der 
8jährigen Betty und verschiedenster anderer imposanter Dorfcha-
raktere entsteht eine mitreißende Kriminalgeschichte, bei der wir 
auch immer wieder dem Mörder selbst und seinen Opfern begeg-
nen, die ihre eigene Geschichte erzählen. Die beiden Schauspieler 
Johanna Bittenbinder und Heinz-Josef Braun schlüpfen dabei so 
lustvoll und lebendig in die verschiedenen Personen, dass sich 
der Zuschauer leibhaftig mitten im Geschehen fühlt. Die schaurige 
Szenerie im Haus und Stadel wird untermalt von den vier Musikern 
von Art Ensemble of Passau, die jedes Knarzen und jeden Wind-
hauch zum Klingen bringen und mit Trompete, Tuba, Akkordeon 
und Schlagwerk einen musikalischen Zirkus des Grauens auf die 
Bühne zaubern. Eine Achterbahnfahrt der Gefühle - vital, grausam, 
humorvoll.
Johanna Bittenbinder ist Schauspielerin und aus vielen Film- und 
Fernsehproduktionen bekannt (u.a. Tatort, Bulle von Tölz, Hinda-
fing, Wer früher stirbt, ist länger tot). Heinz-Josef Braun wirkte in 
zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mit (u.a. Tatort, Poli-
zeiruf, Unter Verdacht). Er ist außerdem mit Soloprogrammen als 
Kabarettist und Musiker unterwegs. Von 1983 bis 1999 war er 
Bassist bei Haindling.
„... hätte man über weite Strecken eine Stecknadel fallen hören 
können, so spannend und atemberaubend war das, was dem Pub-
likum im restlos ausverkauften Zuschauerraum geboten wurde. ... 
alles in allem ein hochspannender, mitreißender Hörspiel-Theater-
abend!“  (Straubinger Tagblatt)

Impressum: Veröffentlichungen aller Art und Anzeigen müssen bis spätestens Montag 16.00 Uhr bei uns eingegangen sein. Berichte und Anzeigen die 
später eingehen können sonst nur in der darauffolgenden Woche erscheinen. Herausgeber: Stadt Herbrechtingen. Verantwortlich für den amtlichen 
Teil: Bürgermeister Daniel Vogt. Geschäftsstelle der Buigen-Rundschau Rathaus, Tel. 955-2201, Fax 955-291212, E-Mail: redaktion-br@herbrechtin-
gen.de. Gestaltung und Druck: Druckerei Zeller, 73432 Aalen-Unterkochen, Tel. 07361/88686, Fax 07361/88585, E-Mail: buigen@druckerei-zeller.de.  
Berichte unter der Rubrik „Parteien“,  „Vereine“, „Sport“, „Kirchen“ oder vom Verfasser unterzeichnete Artikel stellen die jeweilige Meinung der 
politischen Organisation, der Vereine, der Pfarrämter oder Verfasser dar. Für Druckfehler und Irrtümer keine Gewähr. Erscheinungsort: Herbrechtingen. 
Auflage 2950 Stück, Erscheint wöchentlich. Bezugsgebühren seit 1.1.2005, jährlich 26,00 €. Abbuchung erfolgt jährlich – Stichtag 1. Februar.
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Kontakt:
REDAKTION:  Karin Mauthner, Tel. 07324/955 2201,
 redaktion-br@herbrechtingen.de 

ANZEIGEN: Karin Mauthner, Tel. 07324/955 2201, 
 anzeigen-br@herbrechtingen.de

Die nächste Ausgabe 
der Buigen-Rundschau 
erscheint am 

Donnerstag,
11. November 2021

Redaktionschluss für diese 
Ausgabe ist am 

Montag, 
08. November 2021, 

16.00 Uhr!

Später eingehende Berichte/Anzeigen 
können nicht mehr berücksichtigt werden und 

erscheinen erst in der darauffolgenden Woche.
Wir bitten um Beachtung.

Die Redaktions- und Anzeigenabteilung 
erreichen Sie am Freitag von 

8.00 – 12.00 Uhr, 
Montag und Dienstag von 

8.00 – 12.00 Uhr und 
14.00 – 16.00 Uhr.

November

Donnerstag

11

Erste-Hilfe-

Bereitschaft Bissingen 

Gültig für den Erwerb der Führerscheinklassen
A, A1, B, L, M und T

Samstag 27.11.2021 von 08:30 - 15:30 Uhr
im Haus der Vereine

Kursgebühr: 35,- €

Anmeldung bei:
Rolf Hopfenziz 0178/4863358
Volker Hiller 0173/6860185

Anmeldeschluss 21.11.2021

bietet an

Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung können Sie an Erste Hilfe Lehrgängen nur 
teilnehmen, wenn Sie:
uns die Bescheinigung eines Corona-Schnelltest vorlegen, der nicht älter als 24 h ist
vor Ort selbst einen mitgebrachten Selbsttest durchführen und dieser negativ ist
vor dem Kurs bei uns testen lassen, für einen Aufpreis von 20 €
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Freitag
12/11
2021
19 Uhr

im Bildungszentrum Wiesbühl / VHS Nattheim, Schulstr. 16

Ein bunter Abend der
Volkshochschulen Nattheim,
Herbrechtingen, Gerstetten, 
Giengen, Königsbronn, Sontheim, 
Niederstotzingen,
und Oberkochen

Ausstellungen
kleine Workshops
Schnupperangebote
Vorführungen

Gewinnspiel

musikalische Umrahmung
durch die VHS-Band

Leckeres Essen & Barbetrieb

VERSCHOBEN 
INS FRÜHJAHR 2022
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Ortsgeschehen in Wort und Bild ORTSGESCHEHEN IN WORT UND BILD

Am 20. und 21.10.2021 wurden 37 Gaststätten, Schankwirt-
schaften, Hotels, Bistros, Cafés und Vereinsgaststätten in 
Herbrechtingen kontrolliert. 
Die 201 kontrollierten Gäste konnten alle 3-G-Nachweise vor-
weisen. Es gab keine Verstöße.
Beim kontrollierten Personal gab es 3 Verstöße gegen die 3 
G-Regeln und einen Verstoß wegen fehlender Kontaktnach-
verfolgung. Es wurden hier Verwarnungen ausgesprochen.

Die Kontrollen wurden sehr positiv aufgenommen, es gab kei-
ne Probleme.
Das Ergebnis zeigt den verantwortungsbewussten Umgang 
mit den Corona-Regeln der Herbrechtinger Bürgerinnen und 
Bürger.
Es werden auch weiterhin regelmäßig Kontrollen in Einkaufs-
märkten, Gastronomiebetrieben und auf dem Markt durch-
geführt.

Schwerpunktkontrollen von Gastronomiebetrieben nach der Corona-Verordnung

Letzte Woche wurde der neue katholische Kindergarten 
„Naturgruppe Regenbogen Bolheim“ eingeweiht. Die Kin-
der begeisterten die rund 40 anwesenden Gäste mit einem 
Lied. Es waren unter anderem Gäste aus der Nachbar-
schaft, zukünftige Interessenten des Kindergartens und Fa-
milienangehörige der Kindergartenkinder. Dekan Sven van  
Meegen, Bürgermeister Daniel Vogt und die Kindergarten-
leitung Alisa Schneider richteten Gruß- und Dankesworte 
an beteiligte Personen für die schnelle und unkomplizierte  
Umsetzung der Naturgruppe von der Idee bis zur Eröffnung. 
Mit naturtrübem Apfelsaft, einem Blick in den Bauwagen 
und angenehmen Gesprächen ließ man die Feier gemütlich 
ausklingen.

Einweihung der Naturgruppe Bolheim

Jochen Ziegler 1. Vorsitzender des BDS überreicht die Spen-
de an die Müllsammler.

Ganz sicher nicht selbstverständlich ist die jahrelange Arbeit 
der Damen und Herren, die pünktlich jede Woche in der  
Innenstadt für Sauberkeit sorgen.

Die Mitglieder des Gewerbevereins BDS bedanken sich mit 
einer Spende bei den freiwilligen Helfern.

Bund der Selbstständigen bedankt sich für die 
Arbeit der Müllsammler

n
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DANKE an beinahe 100 Interessierte, die am 29.10.2021 trotz 
frischer Temperaturen am Jugendhearing im Skatepark Vohens-
tein in Herbrechtingen teilgenommen haben. Viele Kinder, Ju-
gendliche und Junggebliebene haben heute ihre konkreten 
Wünsche und Vorstellungen zu Papier gebracht und auch allen 
Anwesenden vorgestellt.
Begleitet vom Team des Jugendhauses und Rathauses haben wir 
viele Anregungen erhalten.
Alle Vorschläge werden in einem nächsten Schritt mit einem 
Fachplaner für Skateranlagen und Pumtracks zu Papier ge-
bracht. Sobald es hier verschiedene Pläne als Entwurf gibt, in-
formieren wir die Interessierten darüber. Die Pläne werden dann 
im Jugendhaus veröffentlicht, so dass weitere Vorschläge ein-
gebracht werden können bevor es in den Gemeinderat zur Ent-
scheidung geht.
Herzlichen Dank allen für deren Beteiligung!

Jugendhearing
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BEREITSCHAFTSDIENST DER APOTHEKEN (Angaben ohne Gewähr)

Freitag, 05. November 2021
Sonnen-Apotheke Heidenheim, Bühlstr. 20, Heidenheim

Samstag, 06. November 2021
Brenztal Apotheke Sontheim, Brenzer Str. 29, 
Sontheim/Brenz
Herwartstein-Apotheke Königsbronn, Schickhardtstr. 1, 
Königsbronn

Sonntag, 07. November 2021
Hirsch-Apotheke Heidenheim, Brenzstr. 33, Heidenheim

Montag, 08. November 2021
Engel-Apotheke Giengen, Heidenheimer Str. 36, Giengen
Zeppelin-Apotheke Altheim, Kirchstr. 8, Altheim/Alb

Dienstag, 09. November 2021
Zentral-Apotheke Heidenheim, Eugen-Jaekle-Platz 12, 
Heidenheim

Mittwoch, 10. November 2021
Adler-Apotheke Herbrechtingen, Lange Str. 37, 
Herbrechtingen

Donnerstag, 11. November 2021
Schloss-Apotheke Heidenheim, 
Kurze Str. 5, Heidenheim

Die unter dem jeweiligen Datum genannten Apotheken haben Dienst von 8.30 Uhr bis 8.30 Uhr des Folgetages.
Weitere Informationen zum Apotheken-Notdienst finden Sie auch unter www.lak-bw.de/notdienstportal .

Notdienste NOTDIENSTE

Notfallpraxis Heidenheim

Wenn Sie nachts, am Wochenende oder an Feiertagen in 
dringenden medizinischen Fällen einen Arzt brauchen 
und nicht bis zur nächsten Sprechstunde warten können,  
ist der ärztliche Bereitschaftsdienst in der NOTFALL-
PRAXIS HEIDENHEIM für Sie da. 

Die ärztliche NOTFALLPRAXIS HEIDENHEIM erreichen 
Sie während deren Öffnungszeiten über die Rufnummer 
116 117. 

Die Sprechzeiten sind am 
Montag und Dienstag von 19.00 – 22.00 Uhr, 
Mittwoch von 15.00 – 22.00 Uhr, 
Donnerstag von 19.00 – 22.00 Uhr, 
Freitag 17.00 – 22.00 Uhr, 
Samstag und Sonntag sowie an Feiertagen
 08.00 – 22.00 Uhr.

Die ärztliche Notfallpraxis Heidenheim befindet sich nach 
ihrem Umzug nun im Erdgeschoss von Haus C. Folgen Sie 
der Beschilderung ab dem Eingangsbereich des Klinikums 
Heidenheim, Schlosshaustraße 100, 89522 Heidenheim.

Fieberambulanz im Klinikum Heidenheim
Das Angebot der Fieberambulanz im MVZ Pädiatrie rich-
tet sich sowohl an Kinder wie auch an Erwachsene, die an 
Symptomen einer Erkältung, Fieber oder Durchfall leiden.
Ab sofort ist die Fieberambulanz jeden Samstag und Sonn-
tag sowie an Feiertagen zu folgenden Zeiten geöffnet:
– für Kinder von 10.00 bis 16.00 Uhr
– für Erwachsene von 16.00 bis 21.00 Uhr
Kindern und Erwachsenen ohne Symptome einer Infekti-
onskrankheit steht von 8.00 bis 22.00 Uhr die Notfallpraxis 
neben der Zentralen Notaufnahme zur Verfügung.

Von Oktober bis März erreichen Sie den fachärztlichen 
Notdienst der Kinder- und Jugendärzte am Samstag, 
Sonntag und Feiertag von 10.00 – 16.00 Uhr in der Not-
fallpraxis Heidenheim.

Den augen-, kinder- und HNO-ärztlichen Bereitschafts-
dienst erreichen Sie ab sofort ebenfalls über die  
Rufnummer 116 117. 

Zahnärztlicher Notfalldienst 
Rufnummer 0711/7877777 

Tierärztlicher Wochenenddienst
Für Notfälle wenden Sie sich an Ihren Haustierarzt. 

ÄRZTE-NOTDIENST
Die Rettungsleitstelle erreichen Sie in dringenden, lebensbedrohlichen Fällen unter der Rufnummer 112.

– Praxis Dr. Kommer Urlaub  vom 02.11.2021 bis 05.11.2021

– Praxis Brandt-Höfflin Urlaub  vom 02.11.2021 bis 05.11.2021

– Praxis Dr. Kruber geschlossen wegen Fortbildung vom 18.11.2021 bis 22.11.2021

Arztpraxis ist geschlossen: 

Wichtige Informationen für den Notfall
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Notdienste NOTDIENSTE

Sozialstation Herbrechtingen, 
Lange Straße 35/1, Tel. 919566

DRK Karl-Kaipf-Heim, Tel. 96190
Tagespflege, Tel. 96190

Seniorenpflege Herbrechtingen 
Haus Benedikt, Tel. 98940

Fundamt FUNDAMT

Beim Fundamt des Bürgerbüros Herbrechtingen wurde abgegeben:

Nähere Informationen erhalten 
Sie jeweils im Bürgerbüro 
unter der Tel. 955-1303.

– Umhängetasche schwarz

– Garagentoröffner

–  Ferner ist in der Evangelischen Klosterkirche 
eine bunte Fleecedecke liegengeblieben

Ökumenische Nachbarschaftshilfe
Herbrechtingen, Mühlstraße 9, Tel. 41155
Ökumenische Nachbarschaftshilfe – neue Bürozeiten
Montag:  10.00 – 12.00 Uhr
Dienstag:  15.00 – 17.00 Uhr
Donnerstag:  16.00 – 17.00 Uhr
Die Einsatzleiterinnen sind auch außerhalb dieser Zeiten 
privat zu erreichen:
Frau Gabriele Thorbahn, Tel. 987207
Frau Martina Bierkant, Tel. 983884

Pflegestützpunkt
Baden-Württemberg Landkreis Heidenheim

Beratungsstelle für alle Fragen rund um die Themen Pflege, 
Versorgung und Betreuung.
Veronika Bruckner 07321 / 321-2473 
Christel Krell 07321 / 321-2424
E-Mail: pflegestuetzpunkt@landkreis-heidenheim.de
Landratsamt, Felsenstraße 36, Zimmer A 015 (EG)

Beratungsstelle für alle Fragen rund um die Themen Pflege, 
Versorgung und Betreuung.
Veronika Bruckner, Tel. 07321/321-2473
Christel Krell, Tel. 07321/321-2424 
E-Mail: pflegestuetzpunkt@landkreis-heidenheim.de
Landratsamt, Felsenstraße 36, Zimmer A 015 (EG)

TWH – Technische Werke Herbrechtingen GmbH
Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung; 
Rathausgarage und Wasserkraftanlage: Tel. 07324/9851-0,
außerhalb der Dienstzeiten: Tel. 07324/9851-98

Veranstaltungen vom 05. bis 11. November 2021 VERANSTALTUNGEN

Sonntag, 07. November 2021
14.00 Herbstfeier Obst- und Gartenbauverein 
 Herbrechtingen mit Preisverleihung
 Blumenschmuckwettbewerb
 Bibrishalle
14.30 Klosterführung
18.30 Online-Konzert der Musikschule

Mittwoch, 10. November 2021
19.00 Live-Hörspiel „Tannöd“ mit 
  Johanna Bittenbinder und Heinz-Josef Braun  

und dem Art Ensemble of Passau
 Bürgersaal

Bitte beachten Sie bei folgenden Veranstaltungen die Corona-Vorgaben:

Badelandschaft:
Dienstag, bis Samstag:
09.00 – 22.00 Uhr
Sonntag:
09.00 – 21.00 Uhr

Saunalandschaft:
Dienstag, bis Samstag: 
09.00 – 22.00 Uhr
Sonntag:
09.00 – 21.00 Uhr

Freizeitbad Jurawell: Öffnungszeiten bis auf Weiteres

Weitere Informationen unter www.jurawell.de

Montags bleibt das 

Jurawell geschlossen!
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Müllkalender vom 05. bis 11. November 2021 MÜLLKALENDER

Herbrechtingen
Altpapier: Samstag, 06. November 2021
Restmüll: Montag, 08. November 2021
Gelber Sack: Donnerstag, 11. November 2021
Papiertonne: Donnerstag, 11. November 2021

Bolheim/Anhausen
Restmüll: Freitag, 05. November 2021
Papiertonne: Freitag, 05. November2021
Altpapier: Samstag, 06. November 2021
Biomüll:  Donnerstag, 11. November 2021
Gelber Sack: Donnerstag, 11. November 2021

Bissingen
Gelber Sack: Montag, 08. November 2021
Restmüll: Mittwoch, 10. November 2021
Biomüll:  Mittwoch, 10. November 2021
Papiertonne: Mittwoch, 10. November 2021

Eselsburg
Papiertonne: Freitag, 05. November 2021
Altpapier: Samstag, 06. November 2021
Restmüll: Montag, 08. November 2021
Gelber Sack: Donnerstag, 11. November 2021

Hausen
Restmüll: Freitag, 05. November 2021
Gelber Sack: Montag, 08. November 2021
Papiertonne: Mittwoch, 10. November 2021
Biomüll:  Donnerstag, 11. November 2021

Hier die Abfuhrtermine für Herbrechtingen mit Teilorten:

Weitere Informationen zum Thema Abfall erhalten Sie über die Homepage des Kreisabfallwirtschaftsbetriebs 
Heidenheim unter www.abfallwirtschaft-heidenheim.de oder telefonisch unter 07321/9505-0. 

Es wird um Beachtung der Termine und Informationen gebeten.

Die Gartenabfälle werden wie folgt abgeholt:
Herbrechtingen:  17. November 2021
Bolheim und Anhausen:  12. November 2021
Bissingen:   19. November 2021
Eselsburg:  29. Oktober 2021
Hausen:   19. November 2021

Bitte bei der Abfuhr der Gartenabfälle beachten: 
Die Gartenabfälle müssen gebündelt oder in offenen  
Kartons oder Papiersäcken bis spätestens 6.00 Uhr am  

Abfuhrtag bereitgestellt werden. 
Bitte keine Plastiksäcke – auch keine 
abbaubaren Plastiksäcke – verwenden. 

Das Sammelfahrzeug fährt nur die Grundstücke an, die 
auch bei der Bio- und Restmüllabfuhr angefahren werden. 
Baum, Strauch- und Heckenschnitt dürfen nicht länger als 
1,50 Meter und einzelne Äste nicht stärker als 10 cm sein. 
Zum Bündeln bitte weder Draht noch Plastikschnüre ver-
wenden.

Abfuhr der Gartenabfälle

Die Altpapiersammlung wird durch folgende Ansprech-
partner organisiert:

Für Herbrechtingen und Eselsburg:
TSV Herbrechtingen 1907 e.V. Abt. Handball, 
Tobias Haupt, Wiesenstr. 26

Für Bolheim und Anhausen:
Reit- und Fahrverein Herbrechtingen-Bolheim, 
Heike Rüd, Buigenstr. 13

Das Papier und die Kartonagen sollten gebündelt – NICHT 
IN DER TONNE – und nicht in Plastiktüten verpackt sein.

Bitte stellen Sie das Altpapier bis spätestens 
8.00 Uhr am Sammeltag zur Abholung bereit, 
da es sonst nicht mehr abgeholt werden kann. 

Das Altpapier sollte in kleinen Kartons verpackt bereitge-
stellt wirden. Falls nur große Kartons zur Hand sind, diese 
bitte nicht ganz füllen. Die Sammler danken es Ihnen! 

Bei regnerischem Wetter möglichst erst am Tag der Abfuhr 
und zwar gut sichtbar am Straßenrand bereitlegen.

In Bissingen und Hausen findet die Altpapiersammlung 
am Samstag, 13. November 2021 statt.

Altpapiersammlung, Samstag, 06. November 2021 

Fahrt langsam und achtet auf die Kinder!
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Gemeinderat GEMEINDERAT

Tagesordnung:

1.  Nachrücken von Herrn Tobias Wiedenmann in den  
Gemeinderat der Stadt Herbrechtingen

 
2.  Neubildung und Neubesetzung von gemeinde-

rätlichen Ausschüssen und sonstigen Gremien
 
3.  Lärmaktionsplan Herbrechtingen – 

Lärmaktionsplanung Stufe 3
 
4.  Überprüfung der Gebühren, Tarife und  

Steuerhebesätze 2022
 
5.  RÜB Lehmgrube – Erneuerung EMSR – Vergabe

6.  Breitbandausbau – Planungsleistungen  
„weiße Flecken“ – Vergabe

 
7.  Organisationsuntersuchung in der Kernverwaltung  

und im Bauhof – Vergabe

8. Einbringung Haushaltsplanentwurf 2022
 
9. Vereinsförderung
 
10. Tätigkeitsbericht Schulsozialarbeit Buigen- 
 Gymnasium und Bibrisschule
 
11. Einführung der Schulsozialarbeit an der  
 Wartbergschule
 
12.  Schaffung eines Studienplatzes Soziale Arbeit am  

Bibrisschulzentrum
 
13. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung  
 gefassten Beschlüsse
 
14. Bekanntgaben
 
15. Anfragen

Die öffentliche Sitzung des Gemeinderates, zu der hiermit eingeladen wird, findet  
am Donnerstag, 11.11.2021, Großer Sitzungssaal, Rathaus Herbrechtingen, Erdgeschoss 

in Herbrechtingen statt.

Beginn der öffentlichen Sitzung: 15.30 Uhr

Sitzung des Gemeinderates

Die Einladung und weitere Informationen zu den Tagesordnungspunkten finden Sie
auf unserer Homepage www.herbrechtingen.de oder in der Herbrechtingen App.

Bitte tragen sie bei Teilnahme an der Sitzung einen Mund-Nasenschutz.

           Die Fachbereiche informieren DIE FACHBEREICHE INFORMIEREN

Auch in diesem Jahr wird das Wasser während der Winter- 
und Frostperiode auf den städtischen Friedhöfen abgestellt. 
Bitte beachten Sie, dass die Außenwasserleitungen im Laufe 
der nächsten Woche abgesperrt werden.

Friedhofsbesucher, die frische Blumen in Vasen auf die Grä-
ber stellen möchten, sollten sich daher Wasser von zu Hause 
mitbringen. Rechtzeitig zur Pflanzsaison wird das Wasser im 
kommenden Jahr spätestens zu Ostern wieder fließen.

Gelbe Säcke bis 6.00 Uhr bereitstellen 
Aber am besten erst am Abholtag 

Die gelben Säcke sollten stets erst am Tag der Abholung he-
rausgestellt werden. Und zwar frühmorgens bis 6.00 Uhr gut 
sichtbar an der Außenseite des Grundstücks zur Straße hin. 
Wird dieses gezielte Timing kurz vor der Abfuhr beherzigt, 
kann vermieden werden, dass Wildtiere, die wegen des Ge-
ruchs von Lebensmittelresten angelockt werden, die Säcke 
aufreißen und den Inhalt verstreuen. Auch sollten die Säcke 
nur locker befüllt werden und die Verpackungen nicht inein-
ander gestopft werden. Bei Unwetterwarnung und Sturm soll-
ten die Säcke zudem so gesichert werden, dass sie vom Wind 
nicht davongetragen werden. Eine Möglichkeit besteht darin, 
etwa die Säcke mit dem Zugband am Zaun hinzuhängen. 

Der Kreisabfallwirtschaftsbetrieb weist in diesem Zusammen-
hang darauf hin, dass die Dualen Systeme, also die Privatwirt-
schaft selbst, für die Verteilung, Sammlung und Entsorgung 
der Gelben Säcke zuständig ist. Im Landkreis Heidenheim hat 
die Sammlung der Säcke wiederum die Firma Hörger von den 
Dualen Systemen übertragen bekommen. 

Zu beachten ist bei der Befüllung der Säcke, dass kein Rest-
müll zur Beseitigung dort hineingehört. Restmüll gehört in 
die Restmülltonne. Verpackungen aus Papier und Kartona-
gen gehören zum Altpapier. Und Altglas wird – nach Farben 
getrennt – über die bereitgestellten Glascontainer entsorgt. 
Auch leere Dosen können in die entsprechenden Container 
geworfen werden. Ebenfalls nicht in den Gelben Sack gehö-
ren Gebrauchsgegenstände aus Plastik und Metall. 
Richtig aufgehoben im Gelben Sack sind Verkaufsverpackun-
gen, wie etwa Joghurtbecher, ausgedrückte Tuben oder Fo-
lien. Bei Sichtverpackungen aus Karton und Kunststofffolien 
– so genannte Blisterverpackungen – können auch beide 

Finanzen und Grundstücke

Das Wasser auf den städtischen Friedhöfen wird über den Winter abgestellt

Aktuelles AKTUELLES

Kreisabfallwirtschaftsbetrieb 
Heidenheim
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Materialien voneinander getrennt werden. Dann gehört der 
Karton zum Altpapier, etwa in die Papiertonne. Die Folie da-
gegen in den Gelben Sack. Spraydosen sollten nur vollständig 
entleert in den Gelben Sack geworfen werden. Tipp: Pump-
flaschen statt Spraydosen kaufen. Weitere Tipps und Hinweise 
gibt’s auch unter www.abfallwirtschaft-heidenheim.de . 

Neueröffnung Fieberambulanz am Klinikum Heidenheim
 
Nachdem die Corona-Ambulanz auf dem Schlossberg im Juli 
2021 vor dem Hintergrund sinkender Corona-Infektionszahlen 
geschlossen worden war, wird am Klinikum Heidenheim nun 
an diesem Samstag, 30. Oktober 2021, eine neue Fieberam-
bulanz eröffnet. Diese ist im Medizinischen Versorgungszen-
trum Pädiatrie angesiedelt, wo ehemals die kassenärztliche 
Notfallpraxis untergebracht war. Dadurch, dass die Räumlich-
keiten über einen separaten Eingang verfügen, kann gewähr-
leistet werden, dass infektiöse Patienten das Hauptgebäude 
des Klinikums nicht durchqueren müssen. 
Das Angebot der Fieberambulanz im MVZ Pädiatrie richtet 
sich sowohl an Kinder wie auch an Erwachsene, die an Symp-
tomen einer Erkältung, Fieber oder Durchfall leiden. 

Ab diesem Wochenende ist die Fieberambulanz jeden Sams-
tag und Sonntag sowie an Feiertagen zu folgenden Zeiten ge-
öffnet:
– für Kinder von 10.00 bis 16.00 Uhr
– für Erwachsene von 16.00 bis 21.00 Uhr.
Kindern und Erwachsenen ohne Symptome einer Infektions-
krankheit steht von 8.00 bis 22.00 Uhr die Notfallpraxis neben 
der Zentralen Notaufnahme zur Verfügung.

Neue Kreisjugendreferentin für den Landkreis Heidenheim

Katharina Bamann besetzt seit dem 01. Oktober 2021 die 
Stelle der Kreisjugendreferentin im Landratsamt

Im Landratsamt Heidenheim 
gibt es wieder eine Ansprech-
partnerin für die offene und 
verbandliche Kinder- und 
Jugendarbeit: Katharina Ba-
mann ist seit Oktober die 
neue Kreisjugendreferentin 
im Landkreis mit einem Be-
schäftigungsumfang von 50 %. 
Katharina Bamann hat Lehr-
amt an der Universität Augs-
burg studiert, wechselte aber 
direkt nach ihrem Studium 
ihren Tätigkeitsschwerpunkt 
und war lange Zeit selbst in 
der offenen Jugendarbeit 
tätig. Sie weiß daher um die 
Herausforderungen, die die 
Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen betreffen. 
Für die neue Jugendreferentin steht zunächst der direkte Kon-
takt zu allen Akteuren der offenen und verbandlichen Kinder- 
und Jugendarbeit an erster Stelle. Vorhaben und Probleme 
sollen auf unkompliziertem Weg kommuniziert und angepackt 
werden. Dabei steht die Netzwerkarbeit im Vordergrund. Ka-
tharina Bamann möchte ein Bindeglied für die Partner der of-
fenen und verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit hinein ins 
Landratsamt sein.
Erreichbar ist Katharina Bamann jeweils dienstags und don-
nerstags sowie mittwochvormittags unter Tel. 07321/3212317 
oder k.bamann@landkreis-heidenheim.de.

Landkreis Heidenheim

(Foto: ©Lisa-Marie Behr)

Jahrgänge JAHRGÄNGE

Jahrgang 1947 / 1948

Jahrgangs-Stammtisch

Freitag, 05.11.2021, ab 19.00 Uhr,
„Grüner Baum“ Herbrechtingen.
Bitte 3G-Regeln beachten!

Und 
weg 
isses...

Öffnungszeiten:

Montag: geschlossen
Dienstag: 10.00 bis 14.00 Uhr
Mittwoch: 14.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag: 10.00 bis 12.00 Uhr
Freitag: 10.00 bis 12.00 Uhr

Bitte beachten Sie:

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wird die  
„Lange Nacht der Volkshochschulen“,  

die am 12. November 2021 in Nattheim stattfinden  
sollte, ins Frühjahr 2022 verschoben.

Auf folgende Kurse und Veranstaltungen möchten wir Sie 
besonders hinweisen: Sofern nicht anders vermerkt, ist 
eine Anmeldung erforderlich.

Wurzeln und ihre Wirkung

Samstag, 13.11.2021, 15.00 – 16.30 Uhr,,
Trittlers Apothekergarten, Lange Str. 37 Ulrich Trittler
Der Kurs ist kostenlos, eine Anmeldung ist zwingend nötig!
➢ Mehr dazu unter „Es ist was los“

Zur Weihnachtszeit: Butter- und Quarkstollen

Samstag, 13.11.2021, 9.00 – 12.00 Uhr,
Bibrisschule, Küche Otto Joos
Der handwerkliche Christstollen ist das Weihnachtsgebäck 
mit der wohl längsten Tradition in Deutschland. Bereits 1329 
wurde er erstmals urkundlich erwähnt! Und bis heute erfreut 
sich dieses Weihnachtsgebäck größter Beliebtheit. In diesem 
Kurs verrät Ihnen der Profi, wie Sie selbst köstlichen Butter- 
und Quarkstollen zubereiten und backen.

Kloster HERBRECHTINGEN  KULTURZENTRUM   KULTUR UND BEGEGNUNG

Telefon: 07324/955-1360
vhs@kulturzentrum-kloster.de
www.vhs-herbrechtingen.de
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Auf dem E 5 zu Fuß über die Alpen von Oberstdorf nach  
Meran

Donnerstag, 18.11.2021, 19.00 – 21.00 Uhr,
Kloster, Kleiner Saal Fritz Merkle
AK: 5,00 €
Der Fernwanderweg E5 führt von der Atlantikküste der Breta-
gne bis nach Verona. Fritz Merkle ist auf einem Teilstück von 
Oberstdorf über die Alpen bis nach Meran gewandert. In Bild 
und Ton lässt er Sie teilhaben an unglaublichen Ausblicken auf 
steile Berge und friedliche Täler.
Keine Anmeldung erforderlich.

Onlinekurs: 
Künstliche Intelligenz – was steht dahinter und wie kann  
sie genutzt werden?

Montag, 15.11.2021, 19.00 – 20.00 Uhr,
Dr. Tim Wirtz
Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informations-
systeme Sankt Augustin Künstliche Intelligenz erobert unse-
ren Alltag und die Arbeitswelt in einem atemberaubenden 
Tempo. Etliche Wissenschaftler erwarten eine menschenähn-
liche Intelligenz zur Jahrhundertmitte. Anhand von Beispielen 
werden die vielfältigen Wirkmöglichkeiten, die kognitiven Fä-
higkeiten und Grade der Autonomie intelligenter Maschinen 
aufgezeigt. Die Schlüsseltechnologie ist das maschinelle Ler-
nen, das ohne Programmierung von Regeln auskommt, des-
sen Qualität aber stark von den Daten abhängt. Auswirkungen 
ungeeigneter Daten auf Ergebnisse werden an Beispielen vor-
gestellt und Gegenmaßnahmen diskutiert. Nachvollziehbar-
keit, Transparenz und Diskriminierungsfreiheit zeichnen den 
verantwortungsvollen Einsatz von KI in Europa aus. In dem 
Vortrag werden die Herausforderungen, Möglichkeiten, aber 
auch Grenzen der aktuellen Entwicklung aufgezeigt. 
Anmeldeschluss: 11.11.2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Herbstzeit ist Ernte- und gleichzeitig Einmachzeit. Viele Jahre 
war Einmachen, Einkochen oder Trocknen von Obst und Ge-
müse aus der Mode gekommen. Schließlich gibt es das doch 
alles fertig und zu jeder Zeit in Dosen oder Gläsern zu kaufen. 
In letzter Zeit jedoch liegt Selbstgemachtes wieder voll im 
Trend, schmeckt es doch unvergleichlich gut. Und wenn dann 
die Zutaten dafür aus dem eigenen Garten oder frisch vom 
Markt stammen, kann man sicher sein, dass nur beste Pro-
dukte und Zutaten ins Glas oder in die Gefriertruhe kommen. 
Außerdem erfreuen sich selbsthergestellte Köstlichkeiten aus 
der Küche als Geschenk (Weihnachten nähert sich unaufhalt-
sam) in der Regel großer Beliebtheit. Und wenn dann so ein 
individuelles Produkt noch phantasievoll herausgeputzt, bzw. 
verpackt ist, kennt die Begeisterung oftmals keine Grenzen.

Tipp der Woche:

Gädtke, Britta: Liebe im Glas – Kreativ-ungewöhnliche 
Rezeptideen von Marmelade bis Pesto (Buch)
Das etwas andere Einmach-Buch mit stylishen Fotos und coo-
lem Layout. Eine große Vielfalt neuer Rezepte für Süßes und 
Herzhaftes aus Glas und Flasche. Marmeladen, Gelees, Likö-
re, Chutneys, Saucen, eingelegtes Gemüse, Dips, Aufstriche, 
Senf usw. Basics, Techniken, Bezugsquellen, Saisonkalender.

Schinharl, Cornelia: Country Basics – alles, was man braucht, 
um die Natur genussvoll in die Küche zu holen (Buch)
Frisches – egal ob aus dem heimischen Garten oder vom 
Markt – schmeckt einfach am besten. Der unverfälschte Ge-
schmack von herrlich süßen Erdbeeren, triefenden Pfirsichen, 
knackigen Äpfeln, knallroten Tomaten und quietschenden 
Spargelstangen ist unschlagbar. Über 130 Rezeptideen für 
Wohlfühlfutter in Frühling, Sommer, Herbst und Winter sor-
gen für gute Laune und das nicht nur vegetarisch! Dazu gibt‘s 
jede Menge Anleitungen zum Glücklichsein im Freien: Raus 
aufs Erdbeerfeld und die roten Früchtchen direkt von der 
Hand in den Mund genießen! Oder auch mal im Winter grillen 
und Maroni selbst rösten?

Geschenke aus dem Garten (Buch)
Selbstgemachte Geschenke machen immer eine Freude. Be-
sonders aus dem Garten oder vom eigenen Balkon lassen sich 
viele köstliche Mitbringsel zaubern, die eine erfrischende Ab-
wechslung zum kommerziellen Einheitsbrei sind. In „Geschen-
ke aus dem Garten“ finden Sie für jeden Geschmack eine 
originelle Köstlichkeit. Vom herzhaften Pesto oder Chutney 
über fruchtige Cupcakes und Tarteletten bis hin zu hochpro-
zentigen Klassikern wie Limoncello oder Johannisbeerlikör. 
Mit vielen Tipps zu Verpackungsideen.

Bustorf-Hirsch, Maren: Einlegen, einkochen, trocknen – 
haltbarmachen mit natürlichen Konservierungsmethoden 
(Buch)
Unter Verzicht auf Industriezucker, möglichst vitaminschonend 
und energiesparend werden u.a. Obst, Gemüse, Kräuter, Pilze 
konserviert, getrocknet etc. eingelegt. Methoden und Gerä-
te werden erklärt, Obst- und Gemüsesorten auf ihre Verwen-
dung geprüft; mit Saisonkalender.

Einmachen – die besten Vorräte rund ums Jahr (Buch)
Rezeptsammlung für süß und pikant Eingemachtes und Ein-
gelegtes: Marmeladen, Pesto, Chutneys, Eier, Käse u.a.m.

Bitte beachten Sie, dass Sie momentan nur Zutritt zur Bü-
cherei haben, wenn Sie uns einen 3G-Nachweis vorweisen 
können. Sie haben natürlich anderweitig die Möglichkei-
ten, ohne einen dieser Nachweise entweder nur Medien 
zurückzugeben oder sich Medien zu bestellen und diese 
dann abzuholen.

Unsere nächsten Veranstaltungen:

Mittwoch, 10. November 2021, 19.00 Uhr, 
VVK: 19,00 0 (AK: 23,00 0), Bürgersaal
Live-Hörspiel „Tannöd“ mit Johanna Bittenbinder und 
Heinz-Josef Braun und dem Art Ensemble of Passau
„Tannöd“ von Andrea Maria Schenkel, ist die fesselnde Ge-
schichte eines authentischen Kriminalfalles, der bis zum heu-
tigen Tage ungeklärt ist. Auf einem Einödhof werden sechs 
Mordopfer entdeckt, die mit einer Spitzhacke schrecklich zu-
gerichtet wurden. Auf der Basis von Zeugenprotokollen der 
Nachbarn, der abergläubischen Pfarrersköchin, des verschla-
genen Gelegenheitsdiebes Mich, der 8-jährigen Betty und 
verschiedenster anderer imposanter Dorfcharaktere entsteht 
eine mitreißende Kriminalgeschichte, bei der wir auch immer 
wieder dem Mörder selbst und seinen Opfern begegnen, die 
ihre eigene Geschichte erzählen. Die beiden Schauspieler 

Stadtbücherei Herbrechtingen
Telefon: 07324/955-1351
buecherei@kulturzentrum-kloster.de
www.herbrechtingen.de/buecherei
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Iris Lemanczyk liest an der Bibrisschule Gemeinschafts- 
schule in Herbrechtingen

Zu einem festen Bestandteil des Schullebens an der Bibris-
schule zählt die Autorenlesung im Rahmen der Fredericktage.
Auch diesen Herbst konnten die Schülerinnen und Schüler der 
6. Klassen wieder die Stuttgarter Kinder- und Jugendbuchau-
torin Iris Lemanczyk begrüßen. Inhalt der Lesung war zunächst 
Lemanczyks Werk „Über Stock und Stein“. Sie beschreibt in 
diesem Buch, wie Kinder in anderen Ländern der Erde zur 
Schule gehen – aber dies ist nicht immer so einfach wie bei 
uns. Der Schulweg wird dabei für viele Kinder zum richtigen 
Abenteuer …
Da Frau Lemanczyk selbst in den Ländern war, von denen sie 
schreibt, erzählte sie auch dieses Mal den Schülern sehr le-
bensnah und lebendig von den dortigen teils sehr schwieri-
gen Lebensverhältnissen. Anschließend las die Autorin noch 
aus ihrem Buch „Mein Lehrer kommt im Briefumschlag“ eine 
spannende Geschichte vor. In dieser muss sich ein Kind aus 
China das Geld für seine Schulbücher erarbeiten, damit es zur 
Schule gehen darf. Und dies ist alles andere als einfach. 
Zum Schluss erklärte die Autorin den Kindern, wie ein Buch 
entsteht, von der Vorlage des Entwurfs beim Verlag bis zum 
Weg zur Druckerei.
Die Schüler durften Frau Lemanczyk während der Lesung auch 
viele Fragen stellen, welche diese bereitwillig beantwortete 
und am Ende wurde sie mit großem Beifall verabschiedet.

Volleyballtag

Am Freitag, 15.10.2021 und 29.10.2021 hatten die 3. und 4. 
Klassen der Wartbergschule in Kooperation mit der TSV Herb-
rechtingen ihren Volleyballtag.
Die Klassen sind nacheinander in die Sporthalle gegangen. 
Dort haben schon Frau Thumm und Herr Renner gewartet. 
Zuerst haben sie sich vorgestellt und uns die Regeln erklärt. 
Dann wurden uns Aufgaben gestellt. Wir mussten zum Bei-
spiel den Ball hochwerfen und wieder fangen. Später wurden 
wir in Gruppen eingeteilt. Die Mädchen waren auf der rechten 
Seite der Halle und die Jungen auf der linken Seite. Jeder 
durfte sich einen Partner aussuchen. Zuerst mussten wir uns 
zupassen. Dabei durfte der Ball nicht auf den Boden fallen. 
Danach haben uns die Trainer gezeigt, wie man in drei Schrit-
ten richtig pritscht. Zum Schluss durften wir den Ball richtig 
stark auf den Boden knallen, so dass er bis zur Decke abprallt. 
Die Übungen haben viel Spaß gemacht. Am Ende haben alle 
eine Urkunde und ein Volleyballhausiheft bekommen.
 (Geschrieben von: Colin Krol, Klasse 3a)

Kindergärten und Schulen KINDERGÄRTEN UND SCHULEN

Bibrisschule Gemeinschaftsschule
Herbrechtingen

Johanna Bittenbinder und Heinz-Josef Braun schlüpfen da-
bei so lustvoll und lebendig in die verschiedenen Personen, 
dass sich der Zuschauer leibhaftig mitten im Geschehen fühlt. 
Die schaurige Szenerie im Haus und Stadel wird untermalt 
von den vier Musikern von Art Ensemble of Passau, die jedes 
Knarzen und jeden Windhauch zum Klingen bringen und mit 
Trompete, Tuba, Akkordeon und Schlagwerk einen musikali-
schen Zirkus des Grauens auf die Bühne zaubern. Eine Achter-
bahnfahrt der Gefühle – vital, grausam, humorvoll.

Johanna Bittenbinder ist Schauspielerin und aus vielen Film- 
und Fernsehproduktionen bekannt (u.a. Tatort, Bulle von Tölz, 
Hindafing, Wer früher stirbt, ist länger tot). Heinz-Josef Braun 
wirkte in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mit (u.a. 
Tatort, Polizeiruf, Unter Verdacht). Er ist außerdem mit So-
loprogrammen als Kabarettist und Musiker unterwegs. Von 
1983 bis 1999 war er Bassist bei Haindling.

„... hätte man über weite Strecken eine Stecknadel fallen hö-
ren können, so spannend und atemberaubend war das, was 
dem Publikum im restlos ausverkauften Zuschauerraum gebo-
ten wurde. ... alles in allem ein hochspannender, mitreißender 
Hörspiel-Theaterabend!“ 
 (Straubinger Tagblatt)

Mittwoch, 17. November 2021, 19.00 Uhr, 
Karl-Saal, VVK: 5,00 € (AK: 7,00 €)
19. Herbrechtinger Bücherherbst mit Christel Freitag und 
Wolfgang Niess
Es ist über die Jahre zu einer liebgewordenen Tradition ge-
worden... Die bekannten ehemaligen SWR-Redakteure Chris-
tel Freitag und Wolfgang Niess stellen auch dieses Jahr wieder 
Neuerscheinungen und Highlights der diesjährigen Frankfur-
ter Buchmesse vor. Die Vorstellungen reichen von Romanen, 
über Biographien bis hin zu Sachbüchern und werden nicht 
einfach nur vom Blatt abgelesen, sondern lebendig, unter-
haltsam und auch durchaus kritisch im Dialog vorgetragen. 
Knapp einen Monat vor Weihnachten ist das auch die idea-
le Inspirationsquelle für den eigenen Wunschzettel oder zum 
Bescheren von Familie, Freunden und Verwandten!

Öffnungszeiten:

Montag: geschlossen 
Dienstag: 10.00 bis 16.00 Uhr
Mittwoch: 14.00 bis 19.00 Uhr
Donnerstag: 10.00 bis 16.00 Uhr
Freitag: 10.00 bis 12.00 Uhr
Samstag: 10.00 bis 12.00 Uhr

Wartbergschule Herbrechtingen
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Buchfeld-Grundschule Bolheim

Beethovens Donnerwetter

Letzten Freitag (22.10.2021) spielte für uns ein Streichsextett 
eine Theateraufführung. Es war „Beethovens Donnerwetter“. 
Am Anfang spielten sie Musik. Plötzlich sagte ein Mann: „Lina, 
wir hören hier klassische Musik und du spielst mit dem Ding!“ 
„Papa, erstens ist das kein Ding, sondern ein Tablet. Zwei-
tens informiere ich mich hier über Ludwig van Beethoven.“, 
antwortete Lina. Plötzlich stand sie auf und ging direkt in das 
Notenarchiv. Dort traf sie einen Mann, der sich als Beethoven 
herausstellte. Er erklärte uns, warum er die Sätze der 6. Sin-
fonie so genannt hat. Danach wurde der Satz immer vorge-
spielt. Bei dem Satz „Das Gewitter“ mussten wir mit den Hän-
den den Regen nachmachen und mit den Füßen den Donner. 
Danach spielten drei Instrumente die Vögel Nachtigall, Wach-
tel und Kuckuck. Im darauffolgenden Satz waren die Vögel am 
Ende zu hören. Es wurden anschließend noch ein paar Sätze 
gespielt. 

Zum Schluss haben sich alle noch verabschiedet und die 
Schauspieler wurden mit richtigem Namen vorgestellt.
Wir fanden es alle sehr schön und hoffen, dass wir irgendwann 
nochmal so ein tolles Stück vorgespielt bekommen. 
 (Ein Bericht von Felix Frühsammer, Klasse 4)

Kirchen  KIRCHEN

Pfarrer Michael Rau
Gemeindebüro Lange Straße 68
Montag bis Freitag  09.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag  14.00 – 18.00 Uhr
Tel. 07324/919534
E-Mail: Pfarramt.Herbrechtingen-1@elkw.de
Diakon Martin Schmidt unter Tel. 07324/9833382 bzw. 
Tel. 07324/989378

Freitag, 05. November 2021
14.30 Wochenschlussandacht, Karl-Kaipf-Heim
15.30 Wochenschlussandacht, Haus Benedikt
Sonntag, 07. November 2021
10.00 Gottesdienst zum Abschluss der Kinderbibelwoche 
 (Rau + Team), Kirche 
 Das Opfer ist für das Kinderwerk Lima.
Dienstag, 09. November 2021
09.30 Krabbelgruppe, GZHW
19.30 Posaunenchorprobe, ABG
Mittwoch, 10. November 2021
14.30 Konfirmandenunterricht, ABG
Donnerstag, 11. November 2021
17.00 Jungschar für Jungen und Mädchen, ABG

ABG – Albrecht-Bengel-Gemeindehaus
GZHW – Gemeindezentrum Hohe Wart

Gottesdienst zum Abschluss der Kinderbibelwoche am  
07. November 2021

Jesus erleben – unter diesem Motto steht die diesjährige 
Kinderbibelwoche. In den Herbstferien treffen sich an drei 
Tagen rund 40 Kinder in der Kinderstadt im Albrecht-Bengel-
Gemeindehaus.

Die Mitarbeitenden haben ein abwechslungsreiches Pro-
gramm mit Theater, Liedern, Bastelangeboten und Spielen 
vorbereitet. Abschluss ist am Sonntag, 07. November 2021, 
um 10.00 Uhr, mit einem Gottesdienst in der Klosterkirche. 
Dazu ist die ganze Gemeinde herzlich eingeladen. 
In der Kirche ist ausreichend Platz für alle, die mitfeiern möch-
ten.

Abendgebet um 19.00 Uhr in der Kirche

Jeden Abend um 19.00 Uhr von Montag bis Freitag treffen 
sich alle, die den Tag abschließen und das Gelungene und 
ihre Sorgen vor Gott bringen wollen, zu einem liturgischen 
Gebet, das etwa 20 Minuten dauert. 
Darüber hinaus ist die Kirche jeden Tag tagsüber bis zum 
Abendgebet geöffnet.

Predigten

von Pfarrer Michael Rau finden Sie im Internet: 
https://glaubeunverbraucht.wordpress.com/

Angebot für Trauernde

Leider ist es uns momentan nicht möglich, Nachmittage für 
Trauernde zu gestalten. Gerne können wir aber am Telefon 
oder auf einem Spaziergang miteinander reden. 
Rufen Sie mich einfach unter der Tel. 07324/41728 an und wir 
vereinbaren einen Zeitpunkt.
Irmi Ludewig

Fortbildung 

Pfarrer Rau ist vom 08.11.2021 bis 10.11.2021 bei einer Fort-
bildung. Vertretung in dringenden seelsorgerlichen Angele-
genheiten hat Pfarrer Müller, Bolheim, Tel. 07324/3471.
Der Konfirmandenunterricht findet statt.

Aktuelle Informationen

finden Sie auf unserer Homepage www.ev-kirche-herbrech-
tingen.de oder erfahren Sie im Pfarramt I, Tel. 07324/919534.

WochenspruchWochenspruch
Selig sind, die Frieden stiften; 

denn sie werden Gottes Kinder heißen. 
(Matthäus 5,9)

Evangelische Kirchengemeinde
Herbrechtingen
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Wichtige Informationen WICHTIGE INFORMATIONEN

Corona-Regeln ab 28. Oktober 2021
Das dreistufe Warnsystem mit Basis-, Warn- und Alarmstufe gilt weiterhin. Angepasste Details sind farblich gekenn-
zeichnet.

Neu ist das 2G-Optionsmodell: 
 Maskenpflicht entfällt für Besucherinnen und Besucher von Einrichtungen mit Publikumsverkehr in der 

Basisstufe. Wird das 2G-Optionsmodell in einer Einrichtung angewendet, muss dies mit einem Aushang für 
den Publikumsverkehr gekennzeichnet werden.

 Maskenpflicht entfällt für Beschäftigte, wenn diese ihren Impf- oder Genesenen-Nachweis freiwillig bei 
den Arbeitgeber*innen vorlegen.
Die Wahl der 2G-Option haben grundsätzlich alle Lebensbereiche, zum Beispiel die Gastronomie, Kultur-, 
Freizeit- und sonstige Einrichtungen sowie Verkehrswesen, Messen, Handels- und Dienstleistungsbetriebe.

Warnstufe: Die Warnstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den 
Wert von 8,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-
Württemberg an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 250 erreicht oder überschreitet.

Alarmstufe: Die Alarmstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den 
Wert von 12,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-
Württemberg an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 390 erreicht oder überschreitet.

Stand: 27. Oktober 2021 – weitere Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de

Medizinische Maskenpflicht ab 6 Jahre bleibt weiterhin bestehen. 
Ausnahmen: 

» Kinder bis einschließlich 5 Jahre
» Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können (ärztliche Bescheinigung notwen-

dig)
» In geschlossenen Räumen bei privaten Treffen, privaten Feiern, in der Gastronomie, Kantinen, 

Mensen und Cafeterien während des Essens und Trinkens und beim Sport treiben
» Im Freien nur dann, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen dauerhaft 

eingehalten werden kann
» Beim 2G-Optionsmodell in der Basisstufe

Bitte beachten Sie: Die Maskenpflicht an Schulen ist über die Corona-Verordnung Schule geregelt. 

Ausnahmen von der PCR-Pflicht und 2G-Beschränkung*

» Kinder bis einschließlich 5 Jahre
» Kinder bis einschließlich 7 Jahre, die noch nicht eingeschult sind
» Grundschüler*innen, Schüler*innen eines sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums, einer auf 

der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule (Testung in der Schule)
» Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen (negativer Antigen-Test 

erforderlich)
» Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können (ärztlicher Nachweis 

notwendig, negativer Antigen-Test erforderlich)
» Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) gibt (negati-

ver Antigen-Test erforderlich)
» Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 eine 

Impfempfehlung der STIKO gibt (negativer Antigen-Test erforderlich)

*gilt nicht für Saunen, Dampfbäder und ähnliche Angebote
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» Grundschüler*innen, Schüler*innen eines sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums, einer auf 

der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule (Testung in der Schule)
» Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen (negativer Antigen-Test 

erforderlich)
» Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können (ärztlicher Nachweis 
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Impfempfehlung der STIKO gibt (negativer Antigen-Test erforderlich)

*gilt nicht für Saunen, Dampfbäder und ähnliche Angebote
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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
seit 03. November 2021 gilt in Baden-Württemberg die Warnstufe. Auf den folgenden Seiten informieren wir Sie 

über die derzeit gültigen Corona-Regeln. Die Seiten haben wir in der Buigen-Rundschau mittig 
platziert, so dass Sie diese bequem entnehmen und aufbewahren können. Bleiben Sie gesund!

Ihre Stadtverwaltung
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Nachweis von Impfung und Tests

Veranstalter*innen sind zur Überprüfung der Corona-Tests und Nachweise verpflichtet. Eine Plausibilitätskontrolle, 
durch Vorlage des Impfpasses oder des QR Codes in der App, des 3G/2G-Status ist ausreichend.

Legende

Nachweislich geimpft, 
genesen oder getestet 
(vermerkt wenn PCR-Test 
erforderlich ist)

Regelungen der Maskenpflicht
beachten

Datenverarbeitung 
erforderlich

Nachweislich geimpft oder 
genesen

Hygienekonzept 
erforderlich

Lebensbereiche Basisstufe Warnstufe Alarmstufe

Weihnachtsmärkte

*bei 2G/3G

*für Verkaufsstände mit 
Lebensmitteln zum 
sofortigen Verzehr;

Keine Beschränkung bei
reinem Warenverkauf

*für Verkaufsstände mit 
Lebensmitteln zum 
sofortigen Verzehr;

Keine Beschränkung bei
reinem Warenverkauf

*für Verkaufsstände mit 
Lebensmitteln zum 
sofortigen Verzehr;

Keine Beschränkung bei
reinem Warenverkauf

Private 
Zusammenkünfte 

und
private

Veranstaltungen

(wie Geburtstage, Hoch-
zeitsfeiern etc.)

Ohne Abstandsgebot 

Ohne weitere
Regelungen oder 
Beschränkung der 

Personenanzahl

1 Haushalt plus 5 
weitere Personen

1 Haushalt plus 1
weitere Person

Geimpfte und Genesene, Personen bis 
einschließlich 17 Jahre sowie Personen, die sich aus me-
dizinischen Gründen nicht impfen lassen können, wer-

den nicht mitgezählt. Paare, die nicht zusammen leben,
zählen als ein Haushalt.

Corona-Regeln ab 28. Oktober 2021
Das dreistufe Warnsystem mit Basis-, Warn- und Alarmstufe gilt weiterhin. Angepasste Details sind farblich gekenn-
zeichnet.

Neu ist das 2G-Optionsmodell: 
 Maskenpflicht entfällt für Besucherinnen und Besucher von Einrichtungen mit Publikumsverkehr in der 

Basisstufe. Wird das 2G-Optionsmodell in einer Einrichtung angewendet, muss dies mit einem Aushang für 
den Publikumsverkehr gekennzeichnet werden.

 Maskenpflicht entfällt für Beschäftigte, wenn diese ihren Impf- oder Genesenen-Nachweis freiwillig bei 
den Arbeitgeber*innen vorlegen.
Die Wahl der 2G-Option haben grundsätzlich alle Lebensbereiche, zum Beispiel die Gastronomie, Kultur-, 
Freizeit- und sonstige Einrichtungen sowie Verkehrswesen, Messen, Handels- und Dienstleistungsbetriebe.

Warnstufe: Die Warnstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den 
Wert von 8,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-
Württemberg an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 250 erreicht oder überschreitet.

Alarmstufe: Die Alarmstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den 
Wert von 12,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-
Württemberg an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 390 erreicht oder überschreitet.

Stand: 27. Oktober 2021 – weitere Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de

Medizinische Maskenpflicht ab 6 Jahre bleibt weiterhin bestehen. 
Ausnahmen: 

» Kinder bis einschließlich 5 Jahre
» Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können (ärztliche Bescheinigung notwen-

dig)
» In geschlossenen Räumen bei privaten Treffen, privaten Feiern, in der Gastronomie, Kantinen, 

Mensen und Cafeterien während des Essens und Trinkens und beim Sport treiben
» Im Freien nur dann, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen dauerhaft 

eingehalten werden kann
» Beim 2G-Optionsmodell in der Basisstufe

Bitte beachten Sie: Die Maskenpflicht an Schulen ist über die Corona-Verordnung Schule geregelt. 

Ausnahmen von der PCR-Pflicht und 2G-Beschränkung*

» Kinder bis einschließlich 5 Jahre
» Kinder bis einschließlich 7 Jahre, die noch nicht eingeschult sind
» Grundschüler*innen, Schüler*innen eines sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums, einer auf 

der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule (Testung in der Schule)
» Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen (negativer Antigen-Test 

erforderlich)
» Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können (ärztlicher Nachweis 

notwendig, negativer Antigen-Test erforderlich)
» Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) gibt (negati-

ver Antigen-Test erforderlich)
» Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 eine 

Impfempfehlung der STIKO gibt (negativer Antigen-Test erforderlich)

*gilt nicht für Saunen, Dampfbäder und ähnliche Angebote
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 Buigen-Rundschau 44/17

Lebensbereiche Basisstufe Warnstufe Alarmstufe

Öffentliche 
Veranstaltungen

(wie Theater, Oper, Kon-
zert, Stadtfest, 

Betriebs- und Vereinsfei-
ern etc.)

Optionsmodell bei Groß-
veranstaltungen:

2G ohne Beschränkung 
der Personenanzahl und 

Kapazität 

oder

5.000 Personen + 50% der 
darüber hinaus-

gehenden Kapazität, ma-
ximal jedoch 25.000 Per-

sonen

In geschlossenen 
Räumen: 

In geschlossenen 
Räumen: 

nur PCR-Test

Im Freien: 

Ab 5000 Personen 
oder bei Nicht-

einhaltung des Mindest-
abstands

Im Freien:

Öffentliche
Verkehrsmittel

Ohne weitere
Regelungen

Kultur-
einrichtungen

(wie Galerien, Museen, 
Bibliotheken*, 

Archive*, Gedenk-
stätten etc.)

*Abholung bestellter Me-
dien unbeschränkt mög-

lich

In geschlossenen 
Räumen:

In geschlossenen 
Räumen: 

nur PCR-Test

Ausnahme: Landes-
bibliotheken und 

Archive mit PCR-Test

Im Freien:

Ohne weitere
Regelungen

Im Freien:

Corona-Regeln ab 28. Oktober 2021
Das dreistufe Warnsystem mit Basis-, Warn- und Alarmstufe gilt weiterhin. Angepasste Details sind farblich gekenn-
zeichnet.

Neu ist das 2G-Optionsmodell: 
 Maskenpflicht entfällt für Besucherinnen und Besucher von Einrichtungen mit Publikumsverkehr in der 

Basisstufe. Wird das 2G-Optionsmodell in einer Einrichtung angewendet, muss dies mit einem Aushang für 
den Publikumsverkehr gekennzeichnet werden.

 Maskenpflicht entfällt für Beschäftigte, wenn diese ihren Impf- oder Genesenen-Nachweis freiwillig bei 
den Arbeitgeber*innen vorlegen.
Die Wahl der 2G-Option haben grundsätzlich alle Lebensbereiche, zum Beispiel die Gastronomie, Kultur-, 
Freizeit- und sonstige Einrichtungen sowie Verkehrswesen, Messen, Handels- und Dienstleistungsbetriebe.

Warnstufe: Die Warnstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den 
Wert von 8,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-
Württemberg an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 250 erreicht oder überschreitet.

Alarmstufe: Die Alarmstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den 
Wert von 12,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-
Württemberg an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 390 erreicht oder überschreitet.

Stand: 27. Oktober 2021 – weitere Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de

Medizinische Maskenpflicht ab 6 Jahre bleibt weiterhin bestehen. 
Ausnahmen: 

» Kinder bis einschließlich 5 Jahre
» Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können (ärztliche Bescheinigung notwen-

dig)
» In geschlossenen Räumen bei privaten Treffen, privaten Feiern, in der Gastronomie, Kantinen, 

Mensen und Cafeterien während des Essens und Trinkens und beim Sport treiben
» Im Freien nur dann, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen dauerhaft 

eingehalten werden kann
» Beim 2G-Optionsmodell in der Basisstufe

Bitte beachten Sie: Die Maskenpflicht an Schulen ist über die Corona-Verordnung Schule geregelt. 

Ausnahmen von der PCR-Pflicht und 2G-Beschränkung*

» Kinder bis einschließlich 5 Jahre
» Kinder bis einschließlich 7 Jahre, die noch nicht eingeschult sind
» Grundschüler*innen, Schüler*innen eines sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums, einer auf 

der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule (Testung in der Schule)
» Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen (negativer Antigen-Test 

erforderlich)
» Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können (ärztlicher Nachweis 

notwendig, negativer Antigen-Test erforderlich)
» Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) gibt (negati-

ver Antigen-Test erforderlich)
» Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 eine 

Impfempfehlung der STIKO gibt (negativer Antigen-Test erforderlich)

*gilt nicht für Saunen, Dampfbäder und ähnliche Angebote
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Lebensbereiche Basisstufe Warnstufe Alarmstufe

Religiöse
Veranstaltungen Ohne weitere

Regelungen

Beherbergung
Erneuter Test alle 3 Tage Erneuter Test alle 3 Tage nur PCR-Test

Erneuter Test alle 3 Tage

Messen, 
Ausstellungen, 

Kongresse

In geschlossenen 
Räumen:

In geschlossenen 
Räumen: 

nur PCR-Test

Im Freien:

Ohne weitere
Regelungen

Im Freien:

Corona-Regeln ab 28. Oktober 2021
Das dreistufe Warnsystem mit Basis-, Warn- und Alarmstufe gilt weiterhin. Angepasste Details sind farblich gekenn-
zeichnet.

Neu ist das 2G-Optionsmodell: 
 Maskenpflicht entfällt für Besucherinnen und Besucher von Einrichtungen mit Publikumsverkehr in der 

Basisstufe. Wird das 2G-Optionsmodell in einer Einrichtung angewendet, muss dies mit einem Aushang für 
den Publikumsverkehr gekennzeichnet werden.

 Maskenpflicht entfällt für Beschäftigte, wenn diese ihren Impf- oder Genesenen-Nachweis freiwillig bei 
den Arbeitgeber*innen vorlegen.
Die Wahl der 2G-Option haben grundsätzlich alle Lebensbereiche, zum Beispiel die Gastronomie, Kultur-, 
Freizeit- und sonstige Einrichtungen sowie Verkehrswesen, Messen, Handels- und Dienstleistungsbetriebe.

Warnstufe: Die Warnstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den 
Wert von 8,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-
Württemberg an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 250 erreicht oder überschreitet.

Alarmstufe: Die Alarmstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den 
Wert von 12,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-
Württemberg an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 390 erreicht oder überschreitet.

Stand: 27. Oktober 2021 – weitere Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de

Medizinische Maskenpflicht ab 6 Jahre bleibt weiterhin bestehen. 
Ausnahmen: 

» Kinder bis einschließlich 5 Jahre
» Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können (ärztliche Bescheinigung notwen-

dig)
» In geschlossenen Räumen bei privaten Treffen, privaten Feiern, in der Gastronomie, Kantinen, 

Mensen und Cafeterien während des Essens und Trinkens und beim Sport treiben
» Im Freien nur dann, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen dauerhaft 

eingehalten werden kann
» Beim 2G-Optionsmodell in der Basisstufe

Bitte beachten Sie: Die Maskenpflicht an Schulen ist über die Corona-Verordnung Schule geregelt. 

Ausnahmen von der PCR-Pflicht und 2G-Beschränkung*

» Kinder bis einschließlich 5 Jahre
» Kinder bis einschließlich 7 Jahre, die noch nicht eingeschult sind
» Grundschüler*innen, Schüler*innen eines sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums, einer auf 

der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule (Testung in der Schule)
» Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen (negativer Antigen-Test 

erforderlich)
» Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können (ärztlicher Nachweis 

notwendig, negativer Antigen-Test erforderlich)
» Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) gibt (negati-

ver Antigen-Test erforderlich)
» Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 eine 

Impfempfehlung der STIKO gibt (negativer Antigen-Test erforderlich)

*gilt nicht für Saunen, Dampfbäder und ähnliche Angebote
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 Buigen-Rundschau 44/19

Lebensbereiche Basisstufe Warnstufe Alarmstufe

Gastronomie und 
Vergnügungsstät-

ten
(wie Restaurants, 
Kneipen, Imbisse, 
Spielhallen etc.)

Betriebskantinen, 
Mensen

(Regelung gilt nur für 
externe Personen)

In geschlossenen 
Räumen:

In geschlossenen 
Räumen: 

nur PCR-Test

In geschlossenen 
Räumen:

Im Freien:

nur PCR-Test

Im Freien:

Ohne weitere
Regelungen

Im Freien:

Freizeit-
einrichtungen

(wie Freizeitparks, Sport-
stätten, Bäder, Saunen

etc.)

In geschlossenen 
Räumen:

In geschlossenen 
Räumen: 

nur PCR-Test

Im Freien:

Ohne weitere
Regelungen

Im Freien:

Körpernahe 
Dienstleistungen

Ausgenommen sind Lo-
gopädie, Physio- und Er-

gotherapie etc. nur PCR-Test

Corona-Regeln ab 28. Oktober 2021
Das dreistufe Warnsystem mit Basis-, Warn- und Alarmstufe gilt weiterhin. Angepasste Details sind farblich gekenn-
zeichnet.

Neu ist das 2G-Optionsmodell: 
 Maskenpflicht entfällt für Besucherinnen und Besucher von Einrichtungen mit Publikumsverkehr in der 

Basisstufe. Wird das 2G-Optionsmodell in einer Einrichtung angewendet, muss dies mit einem Aushang für 
den Publikumsverkehr gekennzeichnet werden.

 Maskenpflicht entfällt für Beschäftigte, wenn diese ihren Impf- oder Genesenen-Nachweis freiwillig bei 
den Arbeitgeber*innen vorlegen.
Die Wahl der 2G-Option haben grundsätzlich alle Lebensbereiche, zum Beispiel die Gastronomie, Kultur-, 
Freizeit- und sonstige Einrichtungen sowie Verkehrswesen, Messen, Handels- und Dienstleistungsbetriebe.

Warnstufe: Die Warnstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den 
Wert von 8,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-
Württemberg an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 250 erreicht oder überschreitet.

Alarmstufe: Die Alarmstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den 
Wert von 12,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-
Württemberg an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 390 erreicht oder überschreitet.

Stand: 27. Oktober 2021 – weitere Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de

Medizinische Maskenpflicht ab 6 Jahre bleibt weiterhin bestehen. 
Ausnahmen: 

» Kinder bis einschließlich 5 Jahre
» Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können (ärztliche Bescheinigung notwen-

dig)
» In geschlossenen Räumen bei privaten Treffen, privaten Feiern, in der Gastronomie, Kantinen, 

Mensen und Cafeterien während des Essens und Trinkens und beim Sport treiben
» Im Freien nur dann, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen dauerhaft 

eingehalten werden kann
» Beim 2G-Optionsmodell in der Basisstufe

Bitte beachten Sie: Die Maskenpflicht an Schulen ist über die Corona-Verordnung Schule geregelt. 

Ausnahmen von der PCR-Pflicht und 2G-Beschränkung*

» Kinder bis einschließlich 5 Jahre
» Kinder bis einschließlich 7 Jahre, die noch nicht eingeschult sind
» Grundschüler*innen, Schüler*innen eines sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums, einer auf 

der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule (Testung in der Schule)
» Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen (negativer Antigen-Test 

erforderlich)
» Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können (ärztlicher Nachweis 

notwendig, negativer Antigen-Test erforderlich)
» Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) gibt (negati-

ver Antigen-Test erforderlich)
» Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 eine 

Impfempfehlung der STIKO gibt (negativer Antigen-Test erforderlich)

*gilt nicht für Saunen, Dampfbäder und ähnliche Angebote
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Lebensbereiche Basisstufe Warnstufe Alarmstufe

Touristischer 
Verkehr

(wie Schifffahrten, Seil-
bahnen, Busreisen etc.)

In geschlossenen 
Räumen:

In geschlossenen 
Räumen: 

nur PCR-Test

Im Freien:

Ohne weitere
Regelungen

Im Freien:

Einzelhandel

(auch Flohmärkte)

Ausgenommen sind Ge-
schäfte der Grundversor-
gung, Märkte im Freien 

und Abhol- und Lieferan-
gebote

Ohne weitere
Regelungen

Außerschulische 
Bildung 

(wie VHS-Kurse, Musik-
schulen, Kunst- und 

Jugendkunst-
schulen)

In geschlossenen 
Räumen:

In geschlossenen 
Räumen: 

nur PCR-Test

Im Freien:

Ohne weitere
Regelungen

Im Freien:

Corona-Regeln ab 28. Oktober 2021
Das dreistufe Warnsystem mit Basis-, Warn- und Alarmstufe gilt weiterhin. Angepasste Details sind farblich gekenn-
zeichnet.

Neu ist das 2G-Optionsmodell: 
 Maskenpflicht entfällt für Besucherinnen und Besucher von Einrichtungen mit Publikumsverkehr in der 

Basisstufe. Wird das 2G-Optionsmodell in einer Einrichtung angewendet, muss dies mit einem Aushang für 
den Publikumsverkehr gekennzeichnet werden.

 Maskenpflicht entfällt für Beschäftigte, wenn diese ihren Impf- oder Genesenen-Nachweis freiwillig bei 
den Arbeitgeber*innen vorlegen.
Die Wahl der 2G-Option haben grundsätzlich alle Lebensbereiche, zum Beispiel die Gastronomie, Kultur-, 
Freizeit- und sonstige Einrichtungen sowie Verkehrswesen, Messen, Handels- und Dienstleistungsbetriebe.

Warnstufe: Die Warnstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den 
Wert von 8,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-
Württemberg an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 250 erreicht oder überschreitet.

Alarmstufe: Die Alarmstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den 
Wert von 12,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-
Württemberg an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 390 erreicht oder überschreitet.

Stand: 27. Oktober 2021 – weitere Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de

Medizinische Maskenpflicht ab 6 Jahre bleibt weiterhin bestehen. 
Ausnahmen: 

» Kinder bis einschließlich 5 Jahre
» Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können (ärztliche Bescheinigung notwen-

dig)
» In geschlossenen Räumen bei privaten Treffen, privaten Feiern, in der Gastronomie, Kantinen, 

Mensen und Cafeterien während des Essens und Trinkens und beim Sport treiben
» Im Freien nur dann, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen dauerhaft 

eingehalten werden kann
» Beim 2G-Optionsmodell in der Basisstufe

Bitte beachten Sie: Die Maskenpflicht an Schulen ist über die Corona-Verordnung Schule geregelt. 

Ausnahmen von der PCR-Pflicht und 2G-Beschränkung*

» Kinder bis einschließlich 5 Jahre
» Kinder bis einschließlich 7 Jahre, die noch nicht eingeschult sind
» Grundschüler*innen, Schüler*innen eines sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums, einer auf 

der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule (Testung in der Schule)
» Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen (negativer Antigen-Test 

erforderlich)
» Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können (ärztlicher Nachweis 

notwendig, negativer Antigen-Test erforderlich)
» Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) gibt (negati-

ver Antigen-Test erforderlich)
» Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 eine 

Impfempfehlung der STIKO gibt (negativer Antigen-Test erforderlich)

*gilt nicht für Saunen, Dampfbäder und ähnliche Angebote
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 Buigen-Rundschau 44/21

Lebensbereiche Basisstufe Warnstufe Alarmstufe

Bildung

(wie berufliche Aus-
bildung, Fahr-, Flug- und 

Bootsschulen, Sprach-
und Integrationskurse)

Ohne weitere
Regelungen

bei mehrtägigen Veranstaltungen 
erneuter Test alle 3 Tage

Sport

In geschlossenen 
Räumen:

In geschlossenen 
Räumen: 

nur PCR-Test

Im Freien:

Ohne weitere
Regelungen

Im Freien:

Corona-Regeln ab 28. Oktober 2021
Das dreistufe Warnsystem mit Basis-, Warn- und Alarmstufe gilt weiterhin. Angepasste Details sind farblich gekenn-
zeichnet.

Neu ist das 2G-Optionsmodell: 
 Maskenpflicht entfällt für Besucherinnen und Besucher von Einrichtungen mit Publikumsverkehr in der 

Basisstufe. Wird das 2G-Optionsmodell in einer Einrichtung angewendet, muss dies mit einem Aushang für 
den Publikumsverkehr gekennzeichnet werden.

 Maskenpflicht entfällt für Beschäftigte, wenn diese ihren Impf- oder Genesenen-Nachweis freiwillig bei 
den Arbeitgeber*innen vorlegen.
Die Wahl der 2G-Option haben grundsätzlich alle Lebensbereiche, zum Beispiel die Gastronomie, Kultur-, 
Freizeit- und sonstige Einrichtungen sowie Verkehrswesen, Messen, Handels- und Dienstleistungsbetriebe.

Warnstufe: Die Warnstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den 
Wert von 8,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-
Württemberg an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 250 erreicht oder überschreitet.

Alarmstufe: Die Alarmstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den 
Wert von 12,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-
Württemberg an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 390 erreicht oder überschreitet.

Stand: 27. Oktober 2021 – weitere Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de

Medizinische Maskenpflicht ab 6 Jahre bleibt weiterhin bestehen. 
Ausnahmen: 

» Kinder bis einschließlich 5 Jahre
» Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können (ärztliche Bescheinigung notwen-

dig)
» In geschlossenen Räumen bei privaten Treffen, privaten Feiern, in der Gastronomie, Kantinen, 

Mensen und Cafeterien während des Essens und Trinkens und beim Sport treiben
» Im Freien nur dann, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen dauerhaft 

eingehalten werden kann
» Beim 2G-Optionsmodell in der Basisstufe

Bitte beachten Sie: Die Maskenpflicht an Schulen ist über die Corona-Verordnung Schule geregelt. 

Ausnahmen von der PCR-Pflicht und 2G-Beschränkung*

» Kinder bis einschließlich 5 Jahre
» Kinder bis einschließlich 7 Jahre, die noch nicht eingeschult sind
» Grundschüler*innen, Schüler*innen eines sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums, einer auf 

der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule (Testung in der Schule)
» Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen (negativer Antigen-Test 

erforderlich)
» Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können (ärztlicher Nachweis 

notwendig, negativer Antigen-Test erforderlich)
» Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) gibt (negati-

ver Antigen-Test erforderlich)
» Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 eine 

Impfempfehlung der STIKO gibt (negativer Antigen-Test erforderlich)

*gilt nicht für Saunen, Dampfbäder und ähnliche Angebote
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Lebensbereiche Basisstufe Warnstufe Alarmstufe

Diskotheken

Ausnahmen für nicht 
impffähige Personen und 

Schüler*innen 
gelten nicht

In geschlossenen 
Räumen: 

nur PCR-Test

Im Freien:

wie öffentliche 
Veranstaltungen

Prostitutions-
stätten

nur PCR-Test

Grundsätzlich gilt:

Abstand 
halten

Hygiene 
praktizieren

Medizinische 
Maske tragen

Corona-App 
nutzen

Regelmäßig
lüften

Corona-Regeln ab 28. Oktober 2021
Das dreistufe Warnsystem mit Basis-, Warn- und Alarmstufe gilt weiterhin. Angepasste Details sind farblich gekenn-
zeichnet.

Neu ist das 2G-Optionsmodell: 
 Maskenpflicht entfällt für Besucherinnen und Besucher von Einrichtungen mit Publikumsverkehr in der 

Basisstufe. Wird das 2G-Optionsmodell in einer Einrichtung angewendet, muss dies mit einem Aushang für 
den Publikumsverkehr gekennzeichnet werden.

 Maskenpflicht entfällt für Beschäftigte, wenn diese ihren Impf- oder Genesenen-Nachweis freiwillig bei 
den Arbeitgeber*innen vorlegen.
Die Wahl der 2G-Option haben grundsätzlich alle Lebensbereiche, zum Beispiel die Gastronomie, Kultur-, 
Freizeit- und sonstige Einrichtungen sowie Verkehrswesen, Messen, Handels- und Dienstleistungsbetriebe.

Warnstufe: Die Warnstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den 
Wert von 8,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-
Württemberg an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 250 erreicht oder überschreitet.

Alarmstufe: Die Alarmstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den 
Wert von 12,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-
Württemberg an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 390 erreicht oder überschreitet.

Stand: 27. Oktober 2021 – weitere Informationen, Inzidenzen und FAQ auf Baden-Württemberg.de

Medizinische Maskenpflicht ab 6 Jahre bleibt weiterhin bestehen. 
Ausnahmen: 

» Kinder bis einschließlich 5 Jahre
» Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können (ärztliche Bescheinigung notwen-

dig)
» In geschlossenen Räumen bei privaten Treffen, privaten Feiern, in der Gastronomie, Kantinen, 

Mensen und Cafeterien während des Essens und Trinkens und beim Sport treiben
» Im Freien nur dann, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen dauerhaft 

eingehalten werden kann
» Beim 2G-Optionsmodell in der Basisstufe

Bitte beachten Sie: Die Maskenpflicht an Schulen ist über die Corona-Verordnung Schule geregelt. 

Ausnahmen von der PCR-Pflicht und 2G-Beschränkung*

» Kinder bis einschließlich 5 Jahre
» Kinder bis einschließlich 7 Jahre, die noch nicht eingeschult sind
» Grundschüler*innen, Schüler*innen eines sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums, einer auf 

der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule (Testung in der Schule)
» Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen (negativer Antigen-Test 

erforderlich)
» Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können (ärztlicher Nachweis 

notwendig, negativer Antigen-Test erforderlich)
» Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) gibt (negati-

ver Antigen-Test erforderlich)
» Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 eine 

Impfempfehlung der STIKO gibt (negativer Antigen-Test erforderlich)

*gilt nicht für Saunen, Dampfbäder und ähnliche Angebote
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Sonntag, 07. November 2021
09.30  Gemeinsamer Gottesdienst mit Taufe in Dettingen 
 (Pfarrerin Hanna Wißmann)
Dienstag, 09. November 2021
17.00 – 18.30 
 Jungschar in Bissingen, im Garten des Gemeinde- 
 hauses, Fahrdienst in Hausen ab 16.45 Uhr, 
 Bushaltestelle
Mittwoch, 10. November 2021
15.15 Konfirmandenunterricht in Dettingen
Donnerstag, 11. November 2021
18.00  Martinsspiel in der katholischen Kirche Heilig Kreuz

Herzliche Einladung zum Martinsfest

Am Donnerstag, 11. November 2021, ist der Martinsumzug 
der Bissinger Grundschule und um 18.00 Uhr das Martinsspiel 
der Jungschar. Dieses Jahr findet das Martinsspiel in der Hei-
lig-Kreuz-Kirche statt, da dort mehr Platz ist.

Urlaubsvertretung

Bis 07. November 2021 hat Pfarrer Hillebrand Urlaub. Die Ver-
tretung in dringenden seelsorglichen Angelegenheiten liegt 
vom 05. bis 07. November 2021 bei Pfarrer Andreas Kammer, 
Tel. 07321/51400.

Kontakt zum Pfarramt

Pfarrer Christoph Hillebrand erreichen Sie unter 
Tel. 07324/2717, E-Mail: christoph.hillebrand@elkw.de.
Gemeindebüro: Mittwoch 9.00 bis 11.00 Uhr, 
gemeindebuero.bissingen-hausen@elkw.de, 
Tel. 07324/2717
Homepage der Kirchengemeinde: 
https://www.dettingen-bissingen-hausen-evangelisch.de

Sonntag, 07. November 2021
10.00  Gottesdienst mit Taufe von Jonathan Greiner und Paul 

Junginger (Pfr. Danny Müller); Opfer: Jugendarbeit
Montag, 08. November 2021
09.30 Spiel- und Krabbelgruppe, im Gemeindehaus
14.45 Jungschar light, für 1. und 2. Klasse, Gemeindehaus 
Mittwoch, 10. November 2021
15.30 Konfirmandenunterricht, im Gemeindehaus
17.30 Jungscharen, im Gemeindehaus, getrennt nach 
 Mädchen und Jungenjungschar
20.15 Posaunenchorprobe

Auflegung von Rechnungsakten 

Die Auflegung des Rechnungsabschlusses 2020 erfolgt vom 
02.11.2021 – 16.11.2021 im Gemeindebüro, zu den bekann-
ten Öffnungszeiten.

Offene Kirche: 

Die evangelische Kirche in Bolheim ist täglich von 10.00 Uhr 
bis 16.00 Uhr geöffnet.

Bolheimer Gottesdienst für Zuhause

Falls es Ihnen derzeit nicht möglich ist, den Gottesdienst zu 
besuchen bieten wir Ihnen an, den Gottesdienst vom jeweili-
gen Sonntag nachzuhören unter https://www.kirche-bolheim.
de/gottesdienste/mp3/ oder Sie melden sich auf dem Ge-
meindebüro, Tel. 3471 und wir besprechen in welcher Form 
der Gottesdienst bei Ihnen zu Hause ankommen kann. 

E-Mail-Newsletter – damit wir in Kontakt bleiben

Unser E-Mail-Newsletter „Evangelisch in Bolheim“ erscheint 
in der Regel einmal wöchentlich: Darin erhalten Sie unsere 
kirchlichen Veröffentlichungen direkt und aktuell. 
Haben Sie Interesse? 
Schreiben Sie eine E-Mail an: 
gemeindebuero@kirche-bolheim.de

Hauskreise 

Wenn Sie gerne einen Hauskreis besuchen möchten, dann neh-
men Sie bitte Kontakt auf mit: Hauskreis Hosemann (dienstags), 
Tel. 985509, Hauskreis Bihlmaier (donnerstags), Tel. 2476. 

Kontakt mit dem Gemeindebüro

Unsere Sprechzeiten sind: 
Sekretariat: Montag und Freitag, 9.00 bis 11.00 Uhr, 
gemeindebuero@kirche-bolheim.de
Kirchenpflege: Dienstag, 9.00 bis 11.00 Uhr, darüber hinaus: 
kirchenpflege@kirche-bolheim.de
Bitte klären Sie auch weiterhin möglichst vieles telefonisch 
(Tel. 3471).

Wichtige Telefonnummern

Pfarrer i.A. Danny Müller: Tel. 980369
Gemeindebüro und Kirchenpflege: Tel. 3471
Gewählte KGR-Vorsitzende Katja Bihlmaier: Tel. 2476
Mesnerin Sandra Zeun: Tel. 986660
Jugendreferentin Ulrike Kresse: Tel. 4109526
Kindergarten: Tel. 2177
Kinderkrippe: Tel. 9687257
Besuchen Sie uns im Internet: www.kirche-bolheim.de

Sonntag, 07. November 2021
10.30 Gottesdienst, parallel Kindergottesdienst

Auf unserer Homepage chrischona-herbrechtingen.de 
finden Sie weitere Informationen.

Donnerstag, 04. November 2021
17.30  Eucharistische Anbetung 
18.30  Eucharistiefeier (Jahresgedächtnis für † Josef Kerner, 
 Rosa Eidenpenz, Sabine Ocker, Robert Thanel, 
 Ernestine Krauskopf) 
Samstag, 06. November 2021
17.15  Rosenkranz
Sonntag, 07. November 2021 – 
32. Sonntag im Jahreskreis
(Les.1: 1 Kön 17,10-16; APs: Ps 146(145); Les.2: Hebr 9,24-28; 
Ev.: Mk 12,38-44)
10.30 Eucharistiefeier (Jahresgedächtnis für † Stefan 
 Brunner, Richard Schmuck)

Evangelische Kirchengemeinde
Bissingen / Hausen

Evangelische Kirchengemeinde
Bolheim

Evangelische Stadtmission
Herbrechtingen 

Katholische Kirchengemeinde
St. Bonifatius Herbrechtingen 
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Mittwoch, 10. November 2021
14.00  Senioren-Gottesdienst 
Donnerstag, 11. November 2021 – 
Hl. Martin, Bischof von Tours
18.00 Rosenkranz / Beichtgelegenheit
18.30 Eucharistiefeier (Jahresgedächtnis für † Luzie Birli, 
 Georg Feth)

Kollekte am Sonntag, 07. November 2021

Die Kollekte wird für die Verbesserung der Akustik verwen-
det. Für Ihre Spende schon im Voraus herzlichen Dank. 

Kirchengemeinderatssitzung am Dienstag,  
09. November 2021, um 19.30 Uhr, 

im Gemeindesaal, wozu wir herzlich einladen. 

Senioren-Gottesdienst jeden Mittwoch um 14.00 Uhr 

wozu wir herzlich einladen. 

Donnerstag, 04. November 2021
18.00  Rosenkranz 
Samstag, 06. November 2021
10.00  Einweihung der Leonhardskapelle
Sonntag, 07. November 2021 – 
32. Sonntag im Jahreskreis  
(Les.1: 1 Kön 17,10-16; APs: Ps 146(145); Les.2: Hebr 9,24-28; 
Ev.: Mk 12,38-44)
09.00 Eucharistiefeier (für † Josef Fidelis Dörflinger)
Donnerstag, 11. November 2021 – 
Hl. Martin, Bischof von Tours 
18.00 Ökum. Gottesdienst zu St. Martin 

Einweihung der Leonhardskapelle 

Die feierliche Einweihung wird am Samstag, 06. November 
2021, um 10.00 Uhr, mit einem Festgottesdienst erfolgen. 
Da dies auch der Gedenktag des Hl. Leonhard ist, wird der 
Gottesdienst bei jedem Wetter im Freien gefeiert. Die musi-
kalische Gestaltung wird der Posaunenchor Bissingen/Hausen 
übernehmen. Dekan van Meegen freut sich schon sehr auf 
diesen Festtag, weil damit eine äußerst erfolgreiche Renova-
tion abgeschlossen werden kann und ein großartiges Kultur-
gut erhalten werden konnte. Herzliche Einladung

Gottesdienst zu St. Martin 

Am Donnerstag, 11. November 2021, feiern wir um 18.00 Uhr 
einen ökumenischen Gottesdienst zu St. Martin in der katholi-
schen Heilig-Kreuz-Kirche. Alle sind dazu herzlich eingeladen. 

Samstag, 07. November 2021 – 
Vorabend 32. Sonntag im Jahreskreis
(Les.1: 1 Kön 17,10-16; APs: Ps 146(145); Les.2: Hebr 9,24-28; 
Ev.: Mk 12,38-44)
18.30   Vorabendmesse in der evang. Dorfkirche (Jahres-

gedächtnis für † Franz Klauser, Rosa Stieglbauer)

Kollekte am Samstag, 06. November 2021 

ist für den Innenanstrich der Kirche bestimmt. Für Ihre Spende 
im Voraus schon herzlichen Dank.

Katholische Gottesdienste in der evangelischen Dorfkirche

Die letzten Monate durften wir mit unseren Gottesdiensten 
in der evangelischen Dorfkirche zu Gast sein und samstags 
in der wunderschönen Atmosphäre dieser Kirche die Gottes-
dienste feiern. 
Am Samstag, 06. November 2021, sind wir das letzte Mal dort 
zu Gast, da am Sonntag, 14. November 2021, unsere Martins-
kirche wieder feierlich eröffnet wird. 
An dieser Stelle sei nochmals der evangelischen Gemeinde 
für diese wunderbare Gastfreundschaft ganz herzlich ge-
dankt. Wir haben uns sehr wohl gefühlt und hoffen auf eine 
weitere fruchtbare ökumenische Gemeinschaft. 

Gemeinsame Mitteilungen der Katholischen 
Kirchengemeinden

Adventlicher Nachmittag für Trauernde

Für alle Trauernden bieten wir am Samstag, 04. Dezember 
2021, von 14.00 bis 16.00 Uhr, einen gestalteten adventlichen 
Nachmittag im Gemeindesaal der katholischen Kirchenge-
meinde St. Bonifatius Herbrechtingen an. Wir möchten über 
unsere Belastungen miteinander ins Gespräch kommen und 
gleichzeitig nach Wegen ins Leben suchen. Nähere Informatio-
nen und Anmeldung bitte bei Trauerbegleiterin Beate Limber-
ger, Tel. 07324/985226 oder Irmi Ludewig, Tel. 07324/41728. 

Nachhaltigkeitsoratorium: Alt und Jung für die  
„Eine Welt“ am Samstag, 13.11.2021 

„Eine Welt“ – mit diesem programmatischen Titel seines 
neuen Nachhaltigkeitsoratoriums beschreibt der Komponist 
Thomas Gabriel eher eine Zukunftsvision als die von Span-
nung und Spaltung geplagte Gegenwart. Am Samstag, 13. 
November 2021, um 19.30 Uhr, wird das Werk in der Drei-
faltigkeitskirche uraufgeführt. Der vor 40 Jahren gegründete 
Kirchenchor erteilte anlässlich seines Jubiläums den Auftrag 
für diese deutschlandweit einmalige Komposition und folgt 
damit den 17 Zielen der Nachhaltigkeit. Das Dekanat Heiden-
heim hat das Nachhaltigkeitsoratorium „Eine Welt“ für das 
Kulturprogramm des Katholikentags im Mai 2022 in Stuttgart 
angemeldet. Im September teilte die Programmkommission 
mit, dass das Werk ins offizielle Programm des Katholiken-
tags aufgenommen ist. An der Uraufführung unter Leitung von 
Norbert Rohlik und unter der Schirmherrschaft des früheren 
Oberbürgermeisters und Ehrenbürgers Bernhard Ilg wirken 
mit: Kirchenchor der Dreifaltigkeitsgemeinde mit Gästen aus 
dem Dekanat, Kinder- und Jugendchor Germania Hainstadt, 
Andrea Wahl (Alt), Daniel Schmid (Tenor), Band und Orchester.
Der Eintritt ist kostenlos. Um die Kosten des Projekts zu de-
cken, bittet der Kirchenchor um Spenden. Der Besuch des 
Konzerts ist nur mit dem Nachweis 3G erlaubt (geimpft, ge-
nesen oder aktuell getestet). Eintrittsberechtigungen werden 
am Samstag bereits ab 16.00 Uhr auf dem Kirchplatz aus-
gegeben, damit man direkt vor dem Konzert nicht unnötig 
anstehen muss. Die Kirche wird für das Publikum um 19.00 
Uhr geöffnet. Es gibt keine reservierten Plätze. Um unnötige 
Begegnungen zu vermeiden, werden die Bankreihen in der 
Reihenfolge aufgefüllt, in der die Gäste die Kirche betreten. 
Beim Betreten und beim Verlassen der Kirche und während 
des gesamten Konzerts ist eine Maske zu tragen. Die Coro-
naverordnung des Landes Baden-Württemberg ist in ihrer je-
weils aktuellen Fassung zu beachten.

Blockflöte trifft Querflöte

zum 3. Mal geben Frau Dr. Hanna Aeikens und Martin Mayr 
ein Konzert mit Querflöten, Blockflöte und Piano. Der Eintritt 
ist frei – Ihre Spende geht zu 100% an das Kinderhospiz St. 
Nikolaus in Memmingen.
Über einen zahlreichen Besuch würden wir uns sehr freuen.

Katholische Kirchengemeinde
Heilig Kreuz Bissingen

Katholische Kirchengemeinde
St. Martinus Bolheim
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29. Herbrechtinger Fotowoche 2021 – Landschaft

Vom 14. – 24. November 2021 findet im Bürgersaal des Rat-
hauses in Herbrechtingen die 29. Herbrechtinger Fotowo-
che statt. 
Am Sonntag, 14. November 2021, sind Fotointeressierte 
und Liebhaber der Fotografie herzlich um 15.00 – 19.00 Uhr 
zur offenen Vernissage der Fotoausstellung zum diesjährigen 
Thema Landschaft eingeladen. Die Fotofreunde Herbrechtin-
gen zeigen ihre fotografischen Favoriten zu diesem Thema 
von ihren Ausflügen in die verschiedensten Landschaften die-
ser Erde. 
Mit der Audiovisionsschau „Best of Fotofreunde 2020 –  
2021“, die den ganzen Nachmittag in regelmäßigen Ab-
ständen gezeigt wird, bekommen die Gäste der Vernissage 
einen Einblick in die Aktivitäten des kreativen Fotoclubs an 
der Brenz aus den letzten beiden Jahren. Zusätzlich besteht 
die Möglichkeit sich mit den Schöpfern der Ausstellungsbil-
der auszutauschen. 
Auch dieses Jahr haben die Fotofreunde Herbrechtingen wie-
der einen besonderen Beitrag zum Thema „Stereo-Tonbild-
schau“ vorbereitet. Am Freitag, 19. November um 19.30 
Uhr, zeigt Dr. Markus Maunz eine beeindruckende Schau in 
3D zum Reiseziel „Oman“. Auf seiner Reise in das arabische 
Land nimmt der Fotograf die Besucher mit in faszinierende 
Wüstenlandschaften, wilde Gebirge und vorbei an imposan-
ten Moscheen. 
Wegen der begrenzten Sitzplätze wird empfohlen, sich zu die-
ser Veranstaltung anzumelden und sich Karten zu reservieren. 
Am Dienstag, 23. November 2021, um 19.00 Uhr, freu-
en sich die Fotofreunde Herbrechtingen auf ein besonderes 
Highlight im Rahmen der Fotowoche und einer besonderen 
Zusammenarbeit mit der VHS/Stadtbücherei Herbrechtingen. 
Zu Gast ist der mehrfach ausgezeichnete Naturfotograf und 
Forstwissenschaftler Klaus Echle. Seine Reportage Wildnis 
vor der Haustür führt in die Natur des Schwarzwalds und 
erzählt spannende Geschichten aus dem Unterholz, die zum 
Schmunzeln und Staunen verleiten. Ein einzigartiges Erlebnis 
für die ganze Familie!

Auch hier empfehlen die Veranstalter den Kartenvorverkauf 
wegen der begrenzten Sitzplätze wahrzunehmen. Kartenvor-
verkauf bei der VHS/Stadtbücherei Herbrechtingen und Kar-
tenreservierung bei den Fotofreunden Herbrechtingen. 
Dieses rundum beeindruckende, abwechslungsreiche und au-
ßergewöhnliche Programm der Fotofreunde Herbrechtingen 
lädt zum Betrachten, Erleben, Sehen und Staunen ein. 
Informationen zu Anmeldung und dem Hygienekonzept 
zu allen Veranstaltungen sowie den Eintrittspreisen unter 
www.fotofreunde-herbrechtingen.de 

„Landschaft von oben“ von Emil Maier

Senioren-Gruppe

Am Mittwoch, 10. November 2021, treffen wir uns um 14.00 
Uhr am Parkplatz unterhalb vom Hallenbad. Von dort machen 
wir eine kleinere und größere Wanderung im Eselsburger Tal. 
Die Einkehr ist in der „Talschenke“. Wie immer sind Gäste 
willkommen.
Es gelten die Corona-Regeln.

Wann: Sonntag, 14. November 2021
Wo: Kirche Mariä Himmelfahrt in Stetten
Beginn: 17.00 Uhr

Selbsthilfegruppe für psychische Stabilität 

Seit einiger Zeit trifft sich die „Selbsthilfegruppe für psychi-
sche Stabilität“ immer 14-tägig donnerstags um 19.00 Uhr 
im katholischen Gemeindesaal der St. Bonifatius Kirche in 
Herbrechtingen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, 
gerne unverbindlich hereinzuschauen. Der nächste Treffpunkt 
findet am Donnerstag, 04. November 2021, um 19.00 Uhr, 
statt. Nähere Informationen gibt es bei Horst Cantarutti, 
Tel. 015227108013 oder Seelsorgerin Beate Limberger, Tel. 
07324/985226. 

Erreichbarkeit des Kath. Pfarrbüros 

In unserem Pfarrbüro sind wir zu folgenden Zeiten erreichbar:
Montag 09.00 – 11.30 Uhr
Mittwoch  14.30 – 18.00 Uhr
Donnerstag 16.00 – 18.00 Uhr
Freitag 09.00 – 11.30 Uhr 
Sie erreichen uns unter Tel. 07324/98520, Fax 07324/985229, 
gerne auch per E-Mail. 

Sie können sich in wichtigen Angelegenheiten auch an das 
Pfarrbüro in Niederstotzingen wenden, Tel. 07325/919066. 
In seelsorgerlichen Anliegen kontaktieren Sie bitte Pfarrvikar 
George, Tel. 07324/985216, Dekan Dr. Sven van Meegen, Tel. 
07325/9224020 sowie Gemeindereferentin Beate Limberger, 
Tel. 07324/985226 oder Tel. 0172/8457368. 
Pfarrvikar Andreas Muc erreichen Sie unter Tel. 07325/9224021. 
E-Mail-Adresse: stbonifatius.herbrechtingen@drs.de
Homepage: https://se-lone-brenz.drs.de

Sonntag, 07. November 2021
10.00  Übertragungsgottesdienst in Giengen mit Bezirks- 
 apostel Ehrich, Richard-Wagner-Strasse 7
Mittwoch, 10. November 2021
20.00 Gottesdienst in Herbrechtingen, Buigenstraße 4
 
Die Gottesdienste finden unter Beachtung der geltenden  
Corona-Regeln statt.
Zu allen Veranstaltungen sind Sie herzlich eingeladen. 
www.nak-heidenheim.de

Neuapostolische 
Kirche Herbrechtingen
Buigenstraße 4

Vereine  VEREINE

Fotofreunde 
Herbrechtingen

Ortsgruppe Herbrechtingen
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Auf- und Abbau Herbstfeier 2021

Am Sonntag, 07. November 2021, findet unsere diesjährige 
Herbstfeier statt. 

Aufbau am 07.11.2021 um 10.00 Uhr in der Bibrishalle,  
Abbau um 18.00 Uhr. 

Unser Helferteam ist beim Auf- und Abbau auf die Unterstüt-
zung von Ihnen allen angewiesen. Wir freuen uns über Ihre 
tatkräftige Mithilfe.

Einladung der Frauengruppe

Wir treffen uns am Donnerstag, 18. November 2021, um 
18.30 Uhr, im Restaurant „El Greco“ in Herbrechtingen zu 
unserer ersten Einkehr in diesem Jahr. Es wäre schön, wenn 
viele die Gelegenheit zu einem gemütlichen Beisammensein 
nutzen würden.

total vokal – endlich wieder aktiv

Es war wieder soweit – Chorwochenende war angesagt.
Darauf hatten die Sängerinnen und Sänger von total vokal 
regelrecht hingefiebert. Endlich wieder neu durchstarten! Ge-
meinsam mit ihrer neuen Chorleiterin Silke Peterhänsel und 
neuen Sängerinnen startete total vokal, wie immer bestens 
vorbereitet und durchstrukturiert, ins Chorwochenende. Drei 
Tage singen, gute Laune und Chorgemeinschaft. Und das 
alles im schönen Ambiente der Evang. Fachschule in Herb-
rechtingen. In einer entspannten und aufbauenden Arbeits-
atmosphäre gelang es Silke Peterhänsel bestens den Chor 
aufeinander einzustimmen und zu motivieren, so dass die 
Akteure ihr umfangreiches Arbeitspensum mit Freude absol-
vierten. Mit dabei war auch diesmal Carmen Flechtner, Fla-
menco Tänzerin und Rhythmikerin. Mit Body Percussion, Sin-
gen, chorischem klatschen und stampfen bereicherte sie die 
Proben und mit ihrer Lebensfreude und Ausstrahlung gelang 
es ihr wieder einmal wie selbstverständlich alle Sängerinnen 
und Sänger zu begeistern. Nach langen Probetagen war wie 
immer bei total vokal Geselligkeit und gemütliches Beisam-
mensein angesagt,- die Chorgemeinschaft wurde gepflegt. 
Gut eingestimmt freut sich total vokal auf seinen ersten Auf-
tritt nach langer Singpause.

Endlich ist es wieder soweit, am Sonntag, 14. November 
2021, singt der Chor zum Volkstrauertag in der Evang. Kirche 
in Herbrechtingen.
Und ansonsten immer mittwochs, 19.00 Uhr, in der Evang. 
Fachschule! save – the – date!

Obst- und Gartenbauverein e.V.
Herbrechtingen
www.ogv-herbrechtingen.de

totalvokal
Liederkranz 1868 e.V. Herbrechtingen

Chorleiterin Silke Peterhänsel

In der Mitte Carmen Flechtner.
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Unsere Ehrenvorsitzende Stephanie Bachert feierte ihren 
95. Geburtstag. 

Herbstfeier des Obst- und Gartenbauvereins  
Bissingen e. V.

Zahlreiche Gäste waren in die Bissinger Mehrzweckhalle ge-
kommen, als der Obst- und Gartenbauverein Bissingen e. 
V. am Samstag, 23. Oktober 2021, zu seiner traditionellen 
Herbstfeier, die unter Einhaltung der Richtlinien des 2G-Op-
tionsmodells der Corona Verordnung des Landes Baden-Würt-
temberg stattfand, geladen hatte. Antje Sömmer-Rau freute 
sich, Mitglieder und Freunde des Obst- und Gartenbauver-
eins Bissingen e. V. sowie Vertreter der Stadt Herbrechtingen 
und der übrigen Bissinger Vereine vor nahezu vollbesetzten 
Tischgruppen begrüßen zu dürfen. Es folgten Grußworte von 
Bürgermeister Daniel Vogt und Hartmut Nagel als Vertreter 
des Kreisverbandes Heidenheim. Auch in diesem Jahr konnte 
treuen Mitgliedern des Obst- und Gartenbauvereins Bissingen 
e. V. eine Ehrung für ihre langjährige Mitgliedschaft ausspre-
chen. So konnten Ursula Buck, Margit Gräß, Annette Rabausch. 
Dietmar Dörflinger und Edmund Pregel für ihre 25-jährige und 
Heidrun Baur für die 40-jährige Mitgliedschaft geehrt werden. 
Darüber hinaus sprach Steffen Häberle seinen Dank und An-
erkennung für 28 Jahre ununterbrochene Mitarbeit im Ver-
einsausschuss an Hans Baur und Anton Baur aus und durfte 
sie zu neuen Ehrenmitgliedern des Obst- und Gartenbauver-
eins Bissingen e. V. ernennen. Eine besondere Ehre wurde 
Hans Kling in diesem Jahr zuteil. Hartmut Nagel sprach ihm 
im Namen des Landesverbandes LOGL e. V. seinen Dank und 
seine Anerkennung für 40 Jahre ununterbrochene Ausschuss-
arbeit aus und konnte Hans Kling neben der Urkunde eine 
eigens gefertigte Bronze-Medaille überreichen. Es folgte die 
Übergabe der Urkunden und beliebten Sachpreise an die Teil-
nehmerinnen des alljährlichen Blumenschmuckwettbewerbes  

der Stadt Herbrechtingen. Julia Baamann, Vertreterin der 
Stadt Herbrechtingen, freute sich, dass beim diesjährigen 
Rundgang zunehmend Gärten im Bissinger Neubaugebiet 
besucht werden durften. Vielleicht schließt sich der ein oder 
andere dieser Entwicklung an?! Und auch hier konnten Ehrun-
gen für eine langjährige „Teilnahme“ ausgesprochen werden 
– So nimmt Else Hopfenziz bereits seit 50 Jahren und Birgit 
Baur seit 20 Jahren am Blumenschmuckwettbewerb teil. Die 
B’Singers umrahmten die Herbstfeier in gewohnt souveräner 
Weise mit abwechslungsreichen Liedbeiträgen zu Beginn und 
dem Ende des offiziellen Teils. Antje Sömmer-Rau dankte ab-
schließend allen Gästen für ihr Kommen und wünschte wein-
terhin einen angenehmen Abend bei dem ein oder anderen 
Glas Wein und Sekt in angenehmer Atmosphäre, guten Ge-
sprächen und bester Unterhaltung durch den Alleinunterhal-
ter „Schussenpower“.

Programm der Landjugend Dettingen-Hausen

Habt Ihr Fragen oder wollt Ihr schauen was wir so machen? 
Dann meldet Euch einfach bei einem unserer Vorstandsmit-
glieder oder schaut auf unserer Homepage vorbei!!!
1. Vorsitzende: Kathi Eberhardt
E-Mail: anna-katharina.klaus-eberhardt@laju-dettingen-hausen.de
1. Vorsitzender: Maximilian Winkler
E-Mail: maximilian.winkler@laju-dettingen-hausen.de
2. Vorsitzende: Lisa Häberle
E-Mail: lisa.haeberle@laju-dettingen-hausen.de
Schriftführerin: Corinna Braun 
E-Mail: corinna.braun@laju-dettingen-hausen.de
Pressewart: David Häckel 
E-Mail: david.haeckel@laju-dettingen-hausen.de
Kassierer: Peter Braun 
E-Mail: peter.braun@laju-dettingen-hausen.de
Volkstanzleiter: Maike Kupferschmid
E-Mail: maike.kupferschmid@laju-dettingen-hausen.de
Sportwart: Michael Huber 
E-Mail: michael.huber@laju-dettingen-hausen.de
Beisitzer: Fabian Mack 
E-Mail: fabian.mack@laju-dettigen-hausen.de

Es werden immer noch Volkstänzer und Volkstänzerinnen ge-
sucht!!! Wer neugierig ist, einfach bei Maike Kupferschmid 
melden oder Dienstags um 20.00 Uhr in der Lindenhalle Det-
tingen vorbeischauen!

Unser Programm für November und Dezember

11.11.2021 – Kino in Ulm 
TP: 19.00 Uhr, Schulhof Dettingen Info: Fabian
18.11.2021 – Bastelabend 
TP: 19.00 Uhr, Vereinsraum Info: Corinna
25.11.2021 – Vorbereitung des Winterabends und Anhänger
TP: 19.00 Uhr, Lindenhalle Info: Maxi + Peter
27.11.2021 – Winterabend 
Beginn: 17.00 Uhr
02.12.2021 – Fackelwanderung mit Glühwein und Punsch
TP: 19.30 Uhr, Hütte Hausen Info: Peter
09.12.2021 –  Nikolausfeier und Helferfest in der  

Mergelgrube 
Info: Lisa
16.12.2021 – Weihnachtsmarkt in Ulm 
TP: 19.00 Uhr, Schulhof Info: Corinna
19.12.2021 – Weihnachtsmarkt auf Burg Katzenstein 
Info: Lisa
25.12.2021 – Christbaum loben der Frauen
26.12.2021 – Christbaum loben der Männer
31.12.2021 – Silvester auf der Eitenberghütte 
TP: 19.30 Uhr, Info: Fabian

VdK
Ortsverband Herbrechtingen/Bissingen

Sozialverband

Herzlichen 
 Glückwunsch

Obst- und Gartenbauverein
Bissingen

v. li.: Ehrenmitglied Hans Baur, Ehrenmitglied Anton Baur

Landjugend Dettingen/Hausen
www.landjugend.de/dettingen-hausen
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Ein wichtiger wie deutlicher Sieg für die Fußball-SGM

SG Hohenmemmingen/Burgberg –  
SGM Herbrechtingen/Bolheim  2:7
Nach der 1. (Heim)Niederlage vor Wochenfrist gegen den 
Mitfavoriten RSV Oggenhausen war man im Lager der SGM 
schon ein bisschen gespannt, wie sich die Mannschaft danach 
präsentieren würde. Das Spiel aus Sicht des Tabellenführers 
begann recht zäh und man tat sich schon schwer, sicheres 
Spiel mit guten Kombinationen dem Gastgeber gleich den 
Zahn zu ziehen. Auch ein Doppelschlag zum 0:1 durch Koesler 
und 0:2 durch Martinez Mitte der 1. Hälfte änderte da wenig.
Im Gegenteil. Kurz vor dem Halbzeitpfiff des wenig souve-
ränen leitenden Unparteiischen erzielten die Hausherren den 
1:2-Anschlußtreffer, wobei die gesamte Abwehr der SGM da-
bei recht indisponiert zu Werke ging. Doch der Liga-Primus 
kam mit anderem Gesicht vom Pausentee zurück und zeigte, 
warum er die Tabelle anführt. Bis auf 2 satte Schüsse der Gast-
geber in Halbzeit 2, die Torhüter Neidlein mit tollen Paraden 
bravourös entschärfte, spielte eigentlich nur der Gast vom 
Buigen. Bei einer jetzt besser funktionierenden Mannschaft, 
erzielten „Didi“, Prem, wiederum Koesler, Kropp unf Puccia 
die Tore Nr. 3-7. Gebettelt hat das SGM-Team aber dann noch 
um einen weiteren Gegentreffer, den die Gastgeber zum 2:7 
dankend annahmen.
Alles in allem aber dann doch ein deutlicher und wichtiger 
Sieg der SGM; mit wieder 2 Punkten mehr Abstand auf den 
Verfolger Oggenhausen, der bei seinem Gastspiel bei der 
TSG Giengen über ein 0:0 nicht hinaus kam.
Auf dem Platz in Burgberg begann die SGM mit folgender 
Startelf: Neidlein, Fronius, Späth, Banzhaf, Trittler, Geiger, 
Feldengut, Guimaraes, Martinez, Koesler und Kropp. Mit Vet-
ter, Puccia, Prem und L. Illenberger wurden weitere Spieler im 
Verlaufe des Spiels eingewechselt.

Vorschau:

Am Sonntag, 07. November 2021, findet das nächste und 
gleichzeitig das letztes Punktspiel des Jahres statt, bevor es in 
die Winterpause und zum Rückrundenstart am 27. März 2022 
wieder ins Meisterschaftsrennen geht.
Punktspiel: SGM Herbrechtingen/Bolheim –
  TSG Giengen
Austragungsort: Herbrechtingen
1. Mannschaft: 14.30 Uhr
Reserve: 12.30 Uhr

Glasklarer 25:12 Auswärtssieg der TSV-Ringer in  
Neckarweihingen von Beginn an auf Siegeskurs
 
Mit einer im Vertrauen in die eigene Kampfkraft selbstbe-
wussten Vorstellung konnten die TSV-Ringer von der Matte 
des Oberliga-Absteiger’s KSV Neckarweihingen einen klaren 

Erfolg mit nach Hause nehmen. Man behielt das „Heft des 
Handelns“ vom 1. Kampf an in der eigenen Hand und setz-
te am Ende 7:3-Einzelsiege in einem beeindruckenden Erfolg 
um. TSV-Headcoach Bernd Biller war voll des Lobes über die 
Mannschaftsleistung seines Team’s und meinte…“die Wei-
chen waren früh gestellt“. In der Tat…zurückliegend hatten 
die TSV’ler im Ludwigsburger Vorort „nie eine Sonne ge-
habt“, doch diesmal lief es prächtig.
Das Kampfstenogramm:
Bis 57 kg Frst Muhammed Tasdelen (TSV) 9:1-Punktsieger 
über Felix Fecher (3:0); bis 130 kg greco Etienne Wyrich 
(TSV) Schultersieger über Radu-Mircea Hohberg (7:0); bis 61 
kg greco Joszef Andrasi (TSV) 16:0-Techniksieger über Da-
niel Schweng (11:0); bis 98 kg Frst Christoph Krämer (TSV) 
0:15-Technikniederlage gegen Przemyslaw Maczak (11:4); 
bis 66 kg Emir Kosan (TSV) 0:15-Technikniederlage gegen 
Emil Ulamec (11:8); bis 86 kg greco Riccardo Caricato (TSV) 
16:0-Techniksieger über Sascha Giese (15:8); bis 71 kg greco 
Henrik-Lars Schmitt (TSV) 18:0-Techniksieger über Maximilian 
Schroth (19:8); bis 80 kg Frst Mihail Georgiev (TSV) Schulter-
sieger über Andranik Ovsepian (23:8); bis 75 kg Frst Leon Rul 
(TSV) 4:1-Punktsieger über Mikail Sezgin Hatipoglu (25:8); bis 
75 kg greco Edi Kruse (TSV) Schulterniederlage gegen Bene-
dikt Glock (Endergebnis: 25:12)
Ausführlicherer Bericht siehe Ringer-HP
 
Landesklasse

KSV Neckarweihingen II – TSV Herbrechtingen II 12:21
Im Vorkampf konnte die passgenau aufgestellte TSV-Zweite 
eminent wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt er-
ringen. Auch hier stimmte zudem eine geschlossene Teamleis-
tung voll und ganz auf den Punkt gebracht. Aus einem kriti-
schen 12:12 Zwischenstand entstand hinten raus mit 3 Siegen 
noch der deutliche Auswärtserfolg.
Bis 57 kg Fr: TSV unbesetzt, Punkte gingen an Tim Mühleib 
(0:4); Bis 130 kg Fr: Daniel Wilhauk (TSV) gelang noch in der 
1. Min ein Schultersieg über den Koloss Keven Szulderits (4:4) 
bis 61 kg gr: Semi Karagöz (TSV) wurde ohne Gegner kampf-
loser Sieger (8:4); bis 98 kg gr: Lars Strauß (TSV) konnte seinen 
Gegner Valerian Mundle in der 2. Min schultern (12:4); bis 66 
kg Fr: Emir Kosan (TSV) lieferte sich mit Levi Ulamec einen ab-
wechslungsreichen Kampf. Beim Stande von 8:23 nach knapp 
5 Min. musste der TSV’ler dann seinem Gegner einen Schul-
tersieg überlassen (12:8); bis 86 kg Fr: Tobias Fischer (TSV) 
half aus und überließ dem Stilartspezialisten Philipp Bühler 
einen Schultersieg (12:12); bis 71 kg gr: Sotirios Chochlionis 
(TSV) überraschte seinen Gegner Nils Weber in der 2. Min; 
die 1. Aktion vom TSV’ler führte zum Schultersieg (16:12); bis 
80 kg gr: Sebastian Stängle (TSV) konnte gegen Jugend-DM 
Teilnehmer Viktor Schlegel einen Rückstand noch in einen 
7:5-Punktsieg umdrehen (17:12); bis 75 kg Fr: Andreas Eng 
(TSV) sorgte für einen überlegen geführten Kampfverlauf 
gegenüber Marcel Gabriel. In der 3. Min. bei einem 12:0-Vor-
sprung gelang ihm der Schultersieg (Endstand 21:12).

Vorschau

Kommenden Samstag, 06. November 2021, ist die 2. Mann-
schaft um 17.30 Uhr auswärts bei der SG Weilimdorf II zu 
Gast, wo sie den Vorkampf zur Oberliga-Begegnung zwischen 
Weilimdorf I und der KG Fachsenfeld/Dewangen bestreitet.
 
Erst am kommenden Sonntag, 07. November 2021, muss un-
sere 1. Mannschaft in der Verbandsliga im Schwarzwald um 
16.00 Uhr beim AV Hardt antreten und hofft dort auf weitere 
Punkte.
 
 

Sport  SPORT

TSV Herbrechtingen 
Telefon 5520
tsv-herbrechtingen@gmx.de | www.tsv-herbrechtingen.de
Montag 18.00 – 20.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag 09.00 – 11.00 Uhr 

Abt. Fußball

Spielgemeinschaft 
Herbrechtingen/Bolheim

Abt. Ringen

www.herbrechtingen-ringen.net

Treib Sport im örtlichen Verein
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Einladung zur Hauptversammlung

Sehr geehrte Vereinsmitglieder,
hiermit laden wir alle Vereinsmitglieder zur Hauptversamm-
lung für das Geschäftsjahr 2020 ein. 
Ort:  Feuerwehrhaus Bissingen
Termin:  20. November 2021, 20.00 Uhr
Tagesordnung:
1.  Begrüßung
2.  Bericht des Vorsitzenden
3.  Bericht des Schriftführers
4.  Bericht des Kassierers
5.  Bericht der Kassenprüfer
6.  Entlastungen
7.  Wahlen
8.  Anträge und Verschiedenes
Anträge sind satzungsgemäß schriftlich eine Woche vor Ver-
sammlungstermin beim 1. Vorsitzender, Jörg Henßeler, einzu-
reichen. Es gilt die, am Tag der Veranstaltung, aktuelle Coro-
na-Verordnung des Landes Baden-Württemberg.
Wir freuen uns auf Euer Kommen. 
Mit freundlichen Grüßen 
Die Vorstandschaft des RSV Bissingen 07 e.V.

Vorschau 
 
Samstag, 06.11.2021 (Buchfeldhalle Bolheim)
männl. A:  15.00 Uhr  SHB – TG Geislingen 
Männer 2:  17.15 Uhr SHB – SG Bargau/Bettringen
Frauen 1:  19.30 Uhr SHB – TG Geislingen

Samstag, 06.11.2021 (Ballspielhalle Schnaitheim)
weibl. B:  17.00 Uhr TSG Schnaitheim – SHB 

Sonntag, 07.11.2021 (Bibrishalle)
Frauen 2:  15.45 Uhr SHB – SG Bargau/Bettringen 
Männer 1:  18.00 Uhr SHB – SG Lauterstein 2 
 
Hinweis: Am Kommenden Samstag, 06.11.2021, sammeln 
die Handballer Altpapier. Bitte unterstützen.
Sie die Vereine in Ihrer Stadt und stellen das Papier ab 
8.00 Uhr zur Abholung bereit. 
Vielen Dank!

Handball – SHB
Spielgemeinschaft Herbrechtingen Bolheim
www.shb.in

Sonstiges  SONSTIGES 

                                   
  
   
Der  Verein landwirtschaftliche Fachbildung,  der Fachbereich Landwirtschaft im Landkreis 
Heidenheim und  der  Bezirksarbeitskreis Heidenheim des Evangelischen Bauernwerks  
laden ein zum  
 

Podiumsdiskussion 

Solarenergie 
  auf landwirtschaftlichen Flächen? 

 
                                                                                                

  Impulsvortrag:    Prof. Dr.-Ing. Martina Hofmann 
                                      Lehrstuhl für Erneuerbare Energien 
                                      Hochschule Aalen   
 Podium:                                       Martina Hofmann 
 
               Vorsitzender Bauernverband              Hubert Kucher 
                   Ostalb-Heidenheim                                                       
               NABU-Dialogforum Erneuerbare Energien Pia Schmidt 
               und Naturschutz 
               Landwirt                              Hans-Peter Mack 
 
             
 Datum:    Mittwoch, den 10.11.2021 
                 20:00 Uhr 
 
 Ort:          Hofschenke zum Schwarzen Beck  
                  Anhauser Str. 65/1 89547 Dettingen 
                         
                        Herzliche Einladung an alle Interessierten!  
                                      Der Eintritt ist frei. Es gelten die 3 Gs, ein Nachweis ist erforderlich. 
 
Info:  
LRA: Andreas Haumann Tel. 07321/321-1340  
VLF: Gisela Ihle Tel. 07322/931137  
EBW: Hans Bosch Tel. 07324/5805 Renate Wittlinger 07348/4074530 r.wittlinger@hohebuch.de 
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Sonntag, 14.11.2021 von 15.00 bis 17.00 Uhr 
ist wieder Schwätzbänklezeit in Gerstetten
Begegnung und gemeinsames Gespräch gegen die 
Einsamkeit 
Am Sonntag, 14.11.2021, von 15.00 bis 17.00 Uhr, ist wie-
der Schwätzbänklezeit. Der Ortsseniorenrat Gerstetten freut 
sich über Besucher, die in die Goethestr. 8, Gerstetten, in den 
Mehrzweckraum in das Seniorenheim kommen. Der Eingang 
ist über die untere Hofseite. Alle Altersgruppen sind herzlich 
willkommen. Wer sich gerne mit einbringen möchte und ab 
und zu die Schwätzbänklezeit übernehmen möchte, ist eben-
falls herzlich willkommen. Gemeinsam besprechen wir dieses 
Projekt und die wertvolle Hilfe. Die gültigen Hygienevorschrif-
ten und Nachweise müssen eingehalten werden.

Sehr geehrte Damen und Herren,
Holz riecht gut, Holz sieht toll aus, Holz ist angenehm warm, 
Holz wächst nach, Holz ist klimaschützend, Holz ist ein ide-
ales Baumaterial. Holz ist aus keinem Bereich des heutigen 
Lebens mehr wegzudenken. Gleichzeitig hat die Bedeutung 
dieser nachhaltigen Ressource durch ein gesteigertes Um-
weltbewusstsein sogar noch zugenommen. Mit der Veranstal-
tungsreihe „Regionaler Holzbautag“ möchten die Partner der 
Initiative „Holzkompetenz³“ – die Landkreise Heidenheim, 
Ostalbkreis und Schwäbisch Hall sowie die Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft mbH Region Ostwürttemberg (WiRO) – auf-
zeigen, wie der Baustoff Holz sehr attraktiv und wirtschaft-
lich nachhaltig beim privaten, gewerblichen und öffentlichen 
Bauen eingesetzt werden kann. Im Rahmen von anschaulichen 
Praxisberichten und Impulsen erhalten die Teilnehmenden 
nützliche Anregungen für ihre eigene Arbeit und profitieren 
vom Fachwissen der Referierenden. Die Holzkompetenz³-
Partner zusammen mit den Holzbau-Partnern freuen sich, Sie 
zum 9. Regionalen Holzbautag begrüßen zu dürfen. 
Termin: 26. November 2021, 12.00 – 16.30 Uhr
Veranstaltungsort: Forstliches Bildungszentrum, Königsbronn –  
Stürzelweg 22, 89551 Königsbronn
Kostenfreie Anmeldung (bis zum 19.11.2021) unter: 
www.ostwuerttemberg.de/veranstaltung
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!



Buigen-Rundschau 44/30

B l
Insektenschutz

a z

www.balz-insektenschutz.de | Email: info@balz-insektenschutz.de

NNiiee  mmeehhrr  LLaauubb  uunndd  UUnnggeezziieeffeerr  iimm  KKeelllleerr
LLiicchhttsscchhaacchhttaabbddeecckkuunnggeenn  nnaacchh  MMaaßß
                                                        FFlliieeggeennggiitttteerrffeennsstteerr
                                                              FFlliieeggeennggiitttteerrttüürreenn  

Tel. 0 73 21 / 444 27
Fax 0 73 21 / 444 28

Krumme Strasse 24
89518 Heidenheim

Beate Hofmann

Neue Themenwege „Eiszeitspuren“ im 
UNESCO-Welterbe „Höhlen und Eiszeitkunst 
der Schwäbischen Alb“ eröffnet

Das UNESCO-Welterbe „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwä-
bischen Alb“ ist um eine Attraktion reicher. Ein weiteres Teil-
projekt des tälerübergreifenden Informations- und Beschil-
derungssystems im Welterbegebiet befindet sich auf der 
Zielgeraden: die neuen Themenwege „Eiszeitspuren“. Sie 
sind nicht nur Besucherlenkung, Vermittlung und Erlebnis in 
einem, sondern auch ein Musterbeispiel erfolgreicher, inter-
kommunaler Zusammenarbeit. Am 02. November 2021 wur-
den die Eiszeitspuren an der Fundhöhle Hohlenstein-Stadel 
im Lonetal von Landrat Peter Polta (Landkreis Heidenheim), 
dem Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Weltkultursprung, er-
öffnet. 
Bei den Eiszeitspuren handelt es sich um kurze Themenwe-
ge, die zwischen 0,6 und 6,7 km lang und somit auch sehr 
gut für Familien mit Kindern geeignet sind. Sie führen Gäste 
direkt vom jeweiligen Parkplatz aus zu den einzelnen Höh-
len. Auf dem Weg dorthin vermitteln große, illustrierte Infor-
mationstafeln Wissen zum Thema Eiszeit und der jeweiligen 
Welterbehöhle. Dabei widmet sich jede Eiszeitspur einem an-
deren Themenfeld – zum Beispiel der Musik, der Jagd oder 
den Glaubensvorstellungen unserer Vorfahren. Kinder erwar-
tet eine Vielzahl an Erlebnisstationen entlang der Wege, wie 
imposante, eiszeitliche Holzklettertiere, ein Bodentrampolin 
oder ein Barfußpfad. Die abwechslungsreichen Spiel- und 
Verweilmöglichkeiten machen die Eiszeitspuren, neben der 
kurzweiligen Wissensvermittlung, für Groß und Klein zu einer 
besonderen Erfahrung. 
Die Eiszeitspuren zum Sirgenstein und Geißenklösterle sind 
als Streckenwege konzipiert, die Eiszeitspuren zum Bockstein, 
Hohlenstein-Stadel und Vogelherd als Rundwege angelegt. 
Die Finanzierung der Eiszeitspuren erfolgt über die betei-
ligten Kommunen und wird gefördert durch LEADER-Mittel, 
Mittel der Denkmalpflege, durch das Tourismusinfrastruktur-
programm und den Förderverein Eiszeitkunst im Lonetal.

„Die erfolgreiche Umsetzung der Eiszeitspuren ist vor allem 
dem großen Engagement und der hervorragenden Zusam-
menarbeit der Städte und Gemeinden Asselfingen, Blaube-
uren, Herbrechtingen, Niederstotzingen, Öllingen, Rammin-
gen und Schelklingen zu verdanken“, freute sich Landrat Peter 
Polta. „Mit Fertigstellung der Eiszeitspuren wird ein weiterer 
Meilenstein des Informations- und Beschilderungssystems im 
Welterbegebiet abgeschlossen.“ Dies unterstrich auch Markus 

Möller, Erster Lan-
desbeamter des 
Alb-Donau-Kreises: 
„Das UNESCO-
Welterbe ist nun 
nicht mehr zu über-
sehen. Die Besu-
cherlenkung be-
ginnt unmittelbar 
auf der Autobahn 
und führt Gäste 
von den Ausfahr-
ten in die Täler und 
schließlich direkt zu 
den Höhlen.“ 

Im Zuge der Eiszeit-
spuren wurde auch 
eine neue Info-Bro-
schüre gedruckt. 
Die Faltbroschüre 
„Eiszeitraum“ be-
inhaltet aber nicht 
nur den Wegever-
lauf der Eiszeit-
spuren, sondern 
gibt einen umfas-
senden Überblick 
über das vielseitige 
Erlebnisangebot 
im UNESCO-Welterbe „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwä-
bischen Alb“. 

Die Broschüre ist kostenfrei erhältlich unter 
www.weltkultursprung.de

Information UNESCO-Welterbe „Höhlen und Eiszeitkunst 
der Schwäbischen Alb“
Vor 40.000 Jahren schufen Eiszeitkünstler auf der Schwä-
bischen Alb in den Höhlen des Ach- und Lonetals bei Ulm 
die ersten figürlichen Kunstwerke und Musikinstrumente der 
Menschheit. Nirgendwo auf der ganzen Welt wurden bisher 
ältere vergleichbare Kunstgegenstände und Musikinstrumen-
te gefunden. Im Juli 2017 verlieh die UNESCO sechs Höhlen 
und den umliegenden Landschaften im Ach- und Lonetal den 
Titel UNESCO-Welterbe „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwä-
bischen Alb“. 

Holzklettertier „Mammut“ im Lonetal © 
Geschäftsstelle Weltkultursprung 

Heidenheim, 3. November 2021 
 

Ausschreibung 
	

Die Lebenshilfe Heidenheim e.V. sucht zur Verstärkung des Stallteams 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt auf Basis einer geringfügigen 
Beschäftigung (Minijob) mehrere  

Stallhilfen (m/w/d) 
für den Reittherapiebetrieb in Bolheim/Herbrechtingen.  
Aufgabenschwerpunkte sind diverse Stallarbeiten wie das Misten und 
Einstreuen von max. 6 Pferdeboxen, die allgemeine Sauberkeit und 
Hygiene der Stallanlage inkl. Koppeln sowie die Futterversorgung der 
Pferde.  
Die Einsatzzeiten sind hauptsächlich an den Wochenenden und Feiertagen 
stundenweise nach Einsatzplan. 
Kenntnisse aus der Tierpflege und Erfahrung in der landwirtschaftlichen 
Arbeit sind keine Voraussetzung aber wünschenswert.  
Ihre aussagefähige Bewerbung senden Sie bitte bis 30.11.2021 an die 
Lebenshilfe Heidenheim e.V. 
Waldstraße 5 
89522 Heidenheim 
bewerbung@lebenshilfe-hdh.de 


